
1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Beschluss 

In dem Veiwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 201 

hat Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bouiwieg, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann 

gegenübe 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 

Seite 1 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 11.09.2015 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. 	 Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß§ 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. 	 Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 30.07.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 12.08.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 24.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
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den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho­

den gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen(§§ 12 Abs. 1Satz2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 

Seite 6 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden. 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 22.11.2013 Gele­

genheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 

11.12.2013 Stellung genommen. 

Der Netzbetreiber trägt in seiner Stellungnahme insbesondere vor, dass die Be­

schlusskammer die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf, zu § 23 ARegV ergange­

ne Entscheidung Vl-3 Kart 198/12 (V) vom 11.09.201 nicht berücksichtige. 

Des Weiteren weist der Netzbetreiber darauf hin, dass der Anlage 8 Mehrer­

lösabschöpfung zu berück­

sichtigen sei. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 
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2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu§ 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO t = KA dnb, t+ (KA vr1b.o + (1- V t) ·KA b,o) • ( VPI t - PF tJ ·EF t + Q t + (VK t - VK o) +St 
VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI tf VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali-
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tätselement (Q t) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 
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dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb. o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des§ 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 
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Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl.§ 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent(§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

Frontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu § 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 
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eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß § 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen ausgeschlossen wer­

den, wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und 

Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisier­

ten Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen 

Anlage 5 ausgewiesen. 
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2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen ausgeschlossen werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten 

ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 LV.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. 	 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra­

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 
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Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm­

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energie. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 
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Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß§ 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach§ 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß§ 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Seite 17 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• 	 Stromkreislänge HS - Kabel 
 

• Stromkreislänge MS - Kabel 
 

• Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• 	 Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• 	 Anschlusspunkte 
 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 
 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• 	 Zählpunkte 

• 	 Installierte dezentrale Erzeugerleistung 
 

• Versorgte Fläche NS


• Stromkreislänge NS

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 
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MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
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trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Ans chi usspun kte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 
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Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden ­

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
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messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 

Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen Geschäftsjahres. 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 

die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­

schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 

Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­

zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz-
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oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­

derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 

auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Versorgte Fläche NS: 

Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­

schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­

sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 

Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 

(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze 

(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­

rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­

schlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 

Stromkreislänge NS: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­

länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­

bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­

che Länge in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 
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werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEco­

nomics I SUMICSID). 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 
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DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 
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Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. 	 Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ..,_ Beschlusskammer 8 ..,_ Aktuelles ..,_ Gutachten Effi­

zienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Strom). 

2.3.2. 	 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen(§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 
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mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt 

lo =(GK- dnb,o) - (GK - dnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16Abs. 1S.1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegVer­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus sich Verteilungsfaktor (V t) 

vo~ 

2015 2 
2016 3 
2017 4 
2018 5 
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2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI das Jahr 2011 - und für das Jahr 2012 - (ab­

rufbar im Internet unter:  > 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI tl VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor Höhe von ­

die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

- gegenüber 2011 - eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
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Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von-· für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von -· für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von - und das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

- (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt 

Die Beschlusskammer hat Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 201 B berücksichtigt. 

Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent(§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des§ 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des 

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

Qualitätselement nach§ 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß§ 19 Abs. 1 ARegV oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder Netz­

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q t). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

Saldo des Regulierungskontos nach§ 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung tatsächlichen Mengenentvvicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs. 2 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 
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2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als „ so ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Gru der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß§ 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. 	 Mehrerlösabschöpfung analog§ 10 StromNEV 

Im Hinblick auf die Mehrerlösabschöpfung sind die Erlösobergrenzen der Kalender­

jahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Beträge zu reduzieren (Akten­

zeichen der Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 

- ARegV J Mehrerlösabschöpfung der Niederrheinwerke Netz GmbH). 

2. Regulierungsperiode Strom 

2.11. 	 Anpassung Netzentgelte aufgrund eines öffentlich-

rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 30.11. / 21.12.2011 

sind die Netzentgelteder Kalenderjahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genann­

ten Beträge zu erhöhen 
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III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches g bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht 

Auch die erzielten Mehrerlöse nach § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV ana­

log sind dabei zu berücksichtigen. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von 

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 
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Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis A5 sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 
 

sein. 
 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 
 

Bonn, den 11.09.2015 
 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 
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~ 8: Ertösobelllfenzen 2 Aegul„M11SP<tiodo (2014 • 2018) 

Netzbelreiber: 

BNR: 

NNR: 

Verfahren: 
Effczienzwert; 
Basisjahr 

Regullerung9del9n 
---~----

Jahr 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

=·-'."""'.-"'_-•, 

2014 

2016 

2017 

2018 

oa-....rhall r .111 r:"1Ul91gl'llend 111dlt 
i:- " ctoe11 1 beeon!!\Jl>b•e 

1<o.:enant- n•Cll l\O>lon&n!~ rl4<'.Jl ~ 
~ 11 /l:is J. Afl~ 11 Abs J AAegV 

„, 

„,..nie 
IC..--lell•• 

: • ..i.· . 

---·----· ·--­
'>soll. N~ „ ,nuu..s1e L: ·· 

R~ -· ~~t Hlllte nact § 4 l\lls ~~·- JD• 
...,.•••u:.- .,.~"'' 4 W 1 'll>PQV ~ 

...---­ --­
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An1age 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 201 B) 

§ 11 Abs. 2 A RegV Dauerhaft nicht beeinflussbare Kastenantene KAdnb,t 1 
Summe Kosti!n bz:w. Eli6se 

Sal1:1. Nr. 1 !J<"'Olzllehe Abn•hm•- und Vergulungspfüchlen 

Satz 1. Nr. .2 Kt:nzesslonsabgabei1 

Salz 1, Nr.3 '8elriebssteuem 

Satz 1,Nr4 erfoi"dertichB lnanspn.iclmahme vacrgolagie11ier Nel.zebenen 

S•tz 1, Nr, 5 Naooruslllng von Weeh•olric:htom nac:h § 10 Abo•tz 1 der systamsta!>ililälsvernrdnung 

genehmigte lrwestW-o•u~maßnahmen nach§ 23 ARe<JV. sO'!Neit sie aam -inhart d:.e:r 
Salz 1, Nr. 6 Genehmigung nach durchgeführt \YU'fden soTN)e In divr Regulierungsperiode ltos.terrwirksarn 

si:1<14r'ld die Geriehmigung nicht aufgehoben worden ist 

Salz 1, Nr 5a Auflösung d•• Abzug•bo!i•ll' nach§ 23 Absatz 2a ARogV 

Mehrkosten filr die Er.i::;h;:ung, den Betrieb und dle Anderung vop Erdkabel11 nach§ 43 Satz. 
Satz 1, Nr. 7 1 Nr. 3 uni:. Salz..Jdas Energiewiris.chaftsg-esetzes, wweit diese. nidit nach NL1mrner6 

OOrQcksicldigt werOOn und soweit die Koolen bei enizien~ Ne\zbetrieb entstCJl"len 

Satz 1, Nr. e vermiedene N!l'tler.tgelteim Slnr.e vor§ 1ß d.er StrnmNEV, § 35 Abs, 2 EEG und§ 4 Abs. 3 
KWK.G 

Satz 1 !'lt Bb Zaht1.mgen an Städte cder Gemeinden nach Maßgabe von§ s Abs.atz 4 stromNEV 

betriebliche und Lariivertrnglid-.e VQreinbarungen zu Lohnzusatz~ und 
Sa!z.1, Nr.9 ·o· " 111 d11::r .Zelt vor Clatn 31 oe:z.eml:ier 2008 abg:ascttlossen 

worden 

Salz l,Nr. 10 im gosel2::lichen Rahmen ausgoiJble: Hetrtebs-.. und Persooolratst.ätigka-il 

~- ,_ """'-­ .. .. Unternehmen und Berriebsk.1r.dert.ages5'tä':1an fü;
Satz 1, Nr. 11 

Kinder der Be!Iiobsaß!J"hörigen 

S•!z 1, Nr. 13 
Auflosung NeU.anschlu:s;.skosLenbe!trllgen und Baukos-tenzusc..hrJssen nach§ g Abs, 1 
Satz 1 ""Satz 2 StrnmNEV 

Sotz 1, Nr.14 
~err: bun~=SW1:"ite11 A.usg./eicnsmec.h.ari,i:smtJs nach § 2 Abs, 4 des 

;~ltenden Fassung 
Augusl 2009 (8G91. 1S. 2670) in d•r j....,,il• 

S.tz1, Nr.15 finan21oller Aus9leic~ nach§ t 7d Abs. 4 EnWG 

Satz2, Nr, 1 Erlöse aus Komp~nsatian"'z.:aihl~ri~n im Ral"lnl&n <J.es A;.tsgleichsmechanismus m'fch Artike-1 
3 der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 
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Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen Gesetzliche Grundlage 1 
Kosten Oder E/~H aus dem Engpas.5management naeh Ar1. 6 der Verordnoog (EG) Nr. 
122Bl2003 oder nac~ § 15 StromNZV, soweit diese entgeltmindemd nach Artikel 6 Abs. 6 

Salz 2, Nr 2 Buch&tabe c dtr Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 oder§ 15 Abs. 3 s 1 StromNZV gellend 
gemacht werden 

Kos1en oder ErlöH für die Beschaffung der Energie zur Erbringung von
Satz 2. Nr. 3 A1;sg\eichsleistungen, einschließlich laslsftitige Besctlalfung 

Kos!en oder Er16se aus Maßnahmen einet Betreibers von Slromversorgungsnelzen, d!e 
Satz 2 Sonstige einer wirksamen Vecfahrensreguffenmg uoterUegen 

Kosten oder E.t1öse aufgrund einer freN'tiftigen Selbstverpfttchtung nach§ 32 Ab'S 1 Nr. 4 
Satz.4 

ARegV 

- .·- ----· 
i------- - ---· ·­ _,.. _____ . ... -
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Anlage 8: Er1ösobergrenzen 2. Regulierungspefiode (2014 • 2018) 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§ 11 Abs. 3 ARegV Vorübergehend nieht beeinftussbare Kos~nanteile 

§ 15 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor für den Abbau der lneffizjenzen 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. 1b ARegV VerteUungsfaktor rür den Abbau der Ineffizienzen 

1§ 11Abs.4ARegV B111nf1ussbarer Kostenarrtell • t<Ab,O) 

Nk:ht abgebaute beeinnussbare Kosteoanleile (1 ·11,)x Kl>,, 0 

1§ 15Abs. 2 ARogll Abgebaute beeinnussbare Kostenanteile V,x~.o 

§8ARegV Verbraucherpniisgesamtindex des laufenden Jahres •(VPll 

§ § IU>s. t ARegV Vert>taudlerprelsgesamtindex des Basiajahres 11/Plo) 

§ 9ARegll Genereller Wtoraler Prodt.lklivilätsfaktor . Pfl 

J! Miche Kostenanteile "Vnb• + 'b• mi1 VPI und Pf 

ls 4, § 10 ARegV IE~n~ IEF· 

1§ 19Abl.t ARegll Jauelitilll••m•nt I+~ 
Volttile Kostenanteile +(\/~ 

VoJati1• Kost11n.antei1• V~ 

§ 5 Abs. 4 AReg\I Saldo des Regullerungskontos +St 

1§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV Nie.Mt zumutbare Härte +NZHt 1 

S<>nsiiges + S<>t 1 

§ 26 Abs. 2 AR09V 

MEA·Annuitil 

llergltieh mil BNelzA wegen BGH-Redl\sprecho.mg 
.. ~......_-„ - - . ·-
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Anlage B: Erlösobergrenzen 2. Rsgu!ierungsperiode (2014 -2018) 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösob11r9renzen 

EW8 

Salz 1, Nr. 1 

Salz 1, Nr.2 

Salz 1, Nr.3 Betriebss.teuem 

Salz 1, N:. 4 erforderüc~e inanspruchnahme vargetagarter Netzebenen 

Salz 1,Nr.5 Nachrustung von Wech•elriofltem nach§ 10 Ablalz 1 der S,s!etT»i2bllilätsveror<lnung 

Sotl:1, Nr.6 
genehmigte lnve.stftk:nsmaßnah:nen ntteh § 23 AR€gV, soweit sie eiern lnlU!lt der 
Genehmigung nach durchgeJührt wurden S'owie !o der Regulierungsperiode kostenwtfksam 
sind u>1d die Genehmigung nicht aufgeho.00.n wordon i&t 

Satz 1, Nr. S• 

Satz 1, Nr. 7 

Slliz 1, Nr.8 

Salz1,Nr.6l> 

Satz 1, Nr. S 

'11 

Satz 1, Nr. 13 

Salz 1,Nr 14 

Salz 1,Nr.15 

Mehrkosten für die EMc."'i~ng, der'! Betrieb und die Mcarung v<:n Erdk~beln nach§ 43 Satz 

betriebliche und tarlfver1ragjichei Ver.e1f'1barung~n zu LOliJ:1.UMk~ und 
!Vo,rso.-gungs1el•lflmgen, SQM;iit dtose in der Zeit vor dem 31. De-zemtmr 2005 abgesct:lossen 

Untomehmen und He.triebskinder!Dge5stäHen tü.r 
bssol'l;i!hglen tlelnobsoogehörigeo 

dem bundes'Jleib'i:n Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 des 
21. Augu•t2009 (BGBl. 1S. 2870) in der jeweil• 

Satz2, Nr. 1 Eriö&e aus Kii:rniperisationsz.ahlungen im Rahrn&n des Au!i'glelchsmacha™smua nac;h Artikel 
3-da;V-erordnung (EG) Nr, 122B!2003 
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Anlage B: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 201 B) 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen Gesetzliche Grundlage 1 
Koslen oder Ertöse aus dem Engpassm1magernent nach Art. 6 der Venxdnung (EG) Nr 
1228/2003 oder nach § 15 StromNZV, soweit dies.e entgettmindemd nach Artikel 6 Abs.. 6Salz 2. Nr 2 
Buchstabe c der Voro<dnung (EG) Nr. 122812003 -r § 15 Abs 3 S. 1 StromNZV geltend 
g&mach1 werden 

Kosten oder Er1öse für die Beschaffung der Energie zur Erbringung von 
Satz 2 , Nr. 3 

Ausgleichsleistungen, ein&chließlich laslseitige Beschatr~ 


Koslen Oder E11öst aus Maßnahmen eines Betreibers von Sttomverson}Ungsnetz.en, die 
 
Satt 2 Sonslige 

einer W1.JXsamen VertatnnsreguJterung unterliegen 

Koslen oder E~ö>e aufgrund einer freiwilligen Selt$!verpllichtvng llaCh § 32 Ahs. 1 Nr. 4 
Satl4 ARegV 

..---­·----­ -- -­
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Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014-2018) 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§ 11 Abs. 3 ARegV VorüOergehend nichl beeinflussbare Kostenanteile + (l<Avnb,O 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § l4 Abs. 1 b ARegV Verteilungsfaktor tür den Abbau der Ineffizienzen +(1-Vl) 

§ 16Abs.1 i.V.m§34Abs.1bARegV Verteilungsfaklor für den Abbau der Ineffizienzen V 

1§ 11Abs.4 ARegV Beelnnussbarer Kostenanteil • KAb,O) 

Nicht abgebaute beeinflussbare Kostenanteile (1 - VJ X Kl>,,o 

1§ 16 Abs. 2 AReg\I Abgebaute beeinftussbare Kcstenanleile v.x~.o 

§ BAReg\I Verbraucherpre isgesamtindex des laufenden Jahres • (VPI! 
§ § Abs. 1 ARegV Verbraucherpreisgesamtindex des Basisjahres IVPl0) 

§ 9 ARegV Genereller sektoraler Produktivitätsfaklor • PFt 

Jährliche Kostenanteile „vnb" + "b" mit VPI und PF 

1§ 4, § 10 ARegV !Erweiterungsfaktor IEF, 

1§ 19 Abs.1 AReg\I 1Qual+tittselemenl I+~ 
+(VI<.. 
VK,) 

§ 5 Abs. 4 ARegV Saldo des Regulierungskontos +SI 

1§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV N icht zumulbare Härte + NZHI 1 
.. 

----·- --­-.-· "" 
+SolSonstiges 

§ 26 Abs. 2 ARegV 

Vergleich mn BNelZA wegen BGH-Rechtsprechung 

-·---------------------·--·-------­
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V 

Anlage g Efh:ienzwerte 

DEA,Normal 
CEA,Standardisiert 

SFA.Nofmal 

1mgewendet1tr Etfiztentwert 

V 

1. Anziillhl Anschlusspunkte 

~., ~""-~~~~~~__,~..,,,0::'--

2. Stromfuei-sliinge Kabel HS 

3, Stromkreislänge Kabel MS 

4 . Sttomkreistange Fr eileitungen HS 

5. Stromlr::reish!nge FreileJtu~en MS 

km 

km 

km 

„ 
6. zeUgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 1 

,1 
_____ 

' 
1 

1 

1. 

ver-~.meter er... 
zcityl&iche Jl!lhresMchstlasl MS/NS kW 

EW!!Ir•Pl!!!lc!l!pWwmr
8.Zlihlpunkte Stock 

9. k'lst'illllierte de2@-t11tale Er.zeugerlefsb.Jng 

Stromkreislänge NS km 

1 

„... 
Frt'HAung 

Wert HS 

kW 

Sonst1•d-Z• tt1ra!a E1u11gurtg'llnlf9el'I 

' 

11 . -
1 

1 

EUR 

EUR 

Seile 1 VM l 



lusskammer 8 - Aktenzeichen: 

Zwischendokumentation Ausgangsniveaus, 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

- 1 
 



Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­

sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­

stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­

tätsverteilung zu entnehmen. 

Gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern.§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der 
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Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­

liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­
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ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­

gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 
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e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpfüchtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen ertolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß 

§ 4 und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der 

GuV übertührt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern 

diese betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen 

als Kosten angesetzt werden. Nicht ertolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-2 Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß§§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: 

Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 
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legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 
 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 
 

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 
 

5e1echnungswertEbene 
[~Wh) 

HSIMS 

MS 

MS/NS 

NS 

Kostenerrrittlung 

Berechnun~swert Preis VNB Kosten 
[k'Ml) [et /k\Nh) (EUR] 

HStMS 

MS 

MS/NS 

NS ---------­--­
Beantragte Kosten NB [EUR] 

genehmigte Kosten BNetzA [EUR) 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von wird vollständig anerkannt. 

1.1.1.2. 	 Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1 .2.1. 	 Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus 

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen über 

steigen dabei die Erträge aus dem finanziellen Ausgleich. 
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Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von : ist ungemindert anzuset­

zen. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1 Nach KWK-G 

Das fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung innerhalb Gesetzes entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zur Zahlung des 

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­

lagerte Übertragungsnetzbetreiber ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Differenzen, aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), über die Aufwandsseite neutralisiert 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist deshalb gemindert um 

-mit 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­

bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1 Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder 

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf­

wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 1 oder 2 Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen 

zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­

brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 

Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 

- 10 ­



dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verlustenergie für das Jahr 2011 ) heranzuziehen. 

Der Netzbetreiber gibt als Betriebsverbrauch an, welche er zu einem 

durchschnittlichen Preis in Höhe von beschafft hat. Die angegebene 

Kostenposition in Höhe von - ist somit gemindert um - mit_ 

anzusetzen. 

1 	 .4. Aufwendungen Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 

den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Veriahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile} festzulegen. Die Be­

treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von -ist gemindert um ­

mi•: anzusetzen. 

1.1.1.5. Sonstiges 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position insgesamt Kosten in Höhe von 

- geltend. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Lagerentnahme und 

Materialdirektverbrauch für die bei durchgeführten Wartung-

und lnstandhaltungsmaßnahme. 

Darüber hinaus gibt der Netzbetreiber in der Überleitung GuV eine Hinzurechnung in 

Höhe von - an, welche in gleicher Höhe bei der Position „sonstige Erlöse 

aus Netzentgelten Strom" vorgenommen wurde. Die Hinzurechnung dient gern. Be­

richt des Netzbetreibers vom 30.06.2012 der kostenneutralen Darstellung des KWK­

Aufschlags. Mit Nachricht vom 04.09.2015 gibt der Netzbetreiber erläuternd an, dass 

in dieser Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ein negativer Aufwand in glei­

cher Höhe enthalten ist, der auf Grund einer Rückerstattung aus Spitzabrechnungen 

der Vorjahre zu verbuchen war. Dieser Erlös ist mit der Hinzurechnung eliminiert 

worden. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­
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triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der AuflNendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 

dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• AuflNendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• AuflNendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom ( 1.1 

• AuflNendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln (1 1.2.4.) 

Der Netzbetreiber gibt in Position 1.1.2.4. „Aufwendungen für singulär genutzte Be­

triebsmittel" Aufwendungen in Höhe von an. Hierbei handelt es sich dem 

Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

ARegV und somit sind die Kosten in die Position 1.1 1. umzubuchen. 

1.1 .a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den AuflNendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 
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Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 7). 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

Bei Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7). 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

- 14 ­



1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, die Spannung dem Strom nach 

(kapazitive Blindleistung), Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d Wirkleistung = 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun­

gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde um vorgelagerte Netzkosten 

Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1 Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position ,,Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten (11 Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für Kalkulation damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten sind die eingereichten Verpächterbögen. Die genaueren 

Inhalte sind Abschnitt 6. zu entnehmen. In Summe konnten anerkannt 

werden. Das entspricht einer Kürzung um-· 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Die Anpachtung von Netzanlagen kann dazu führen, dass sich der Netzanschluss an 

eine höhere und somit günstigere Spannungs- oder Umspannungsebene verlagert. 
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Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall, wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert, festgelegt. Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 ARegV. 

Die angegebene Kostenposition des Netzbetreibers in Höhe von wird in 

die Position 1.1.2.1 umgebucht. 

1.1.2.5. Aufwendungen r durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen LS. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

Der Netzbetreiber gibt für die seitens der NEW Service GmbH erbrachten Dienstleis­

tungen Aufwendungen in Höhe von an. Der Netzbetreiber hat für diese 
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Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbogen übermittelt. Hiervon sind 

anzuerkennen. Die Kürzung in Höhe von - ergibt sich aus der 

Durchrechnung des Anlagevermögens des Dienstleisters sowie aus der Berechnung 

der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung und Gewerbesteuer durch die Be­

schlusskammer. Des Weiteren wurde die Position 1.5.7. Sponsoring, Werbung 

Spenden - vollständig gekürzt. Es gelten gleichermaßen die Ausführungen 

zu den entsprechenden Positionen des Netzbetreibers. Die Herleitung ergeht aus 

den Anlagen 1e bis Je. 

1.1.2.6. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs~ und lnstand­

haltungsleistungen 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position insgesamt Kosten in Höhe von 

geltend. Es handelt sich dabei um Fremdleistungen, Erdarbeiten und 

Montagen für die be durchgeführten Wartung- und lnstandhal­

tungsmaßnahmen, um die technische Betriebsführung für das Teilnetzgebiet Gre­

venbroich und um eine Hinzurechnung in Höhe von für Dienst- und Ser­

viceleistungen von Dieser Betrag wurde 

gern. Bericht des Netzbetreibers vom 30.06.2012 ursprünglich in den Kostenpositio­

nen „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur", „Mieten, sonstige Pachtzin­

sen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge" und „Wartung und Instandset­

zung" ausgewiesen. 

Da der Netzbetreiber keinerlei Nachweise für eine Marktgerechtigkeit erbracht hat 

(Ausschreibung, Stückkostenvergleich etc.) ist von einer ineffizienten Kostenhöhe 

auszugehen. Die Beschlusskammer sieht es deshalb als geboten an, die Aufwen­

dungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen in Höhe 

von pauschal un9 Prozent zu kürzen. Somit ergibt sich eine Kür­

zung der Dienstleistungsentgelte um auf 

1.1.2.7. 	 Sonstiges 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position Aufwendungen für Dienstleistungen sei­

tens in Höhe vo~ geltend. Der Netzbetreiber hat für diese 

Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbogen mit übereinstimmender Auf­

wandshöhe übermittelt Diesen Erhebungsbogen hat der Netzbetreiber mit Nachricht 
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vom 14.06.2013 korrigiert. Demnach sind in dieser Position nach Netzbetreiberanga­

ben nunmeh zu berücksichtigen. 

Die Berechnungen der Beschlusskammer ergeben hierfür anerkennungsfähige Kos­

ten in Höhe vo~ dies entspricht einer Kürzung um Die Kür­

zung ist Reduzierungen in Bereichen kalkulatorische Abschreibung, Eigen­

kapitalverzinsung und Gewerbesteuer begründet, dort insbesondere mit der Verrin­

gerung der Verzinsungsbasis. Des Weiteren wurde die Position 1.5.7. Sponsoring, 

Werbung Spende~ vollständig gekürzt. Es gelten gleichermaßen die Aus­

führungen zu den entsprechenden Positionen des Netzbetreibers. Die Herleitung 

ergeht aus den Anlagen 1f 3f. 

1 Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen . § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 


Unter Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 


zusammengefasst. Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die Be­


legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 


des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 


Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc .. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­


tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­


nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 


Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­


der 


• beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 
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(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) 	 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter­

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un­

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31. 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von 	 ungemindert anzuset­

zen. 

1.2.2. Soziale 	 Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

terstützung 

Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. § 275 Abs. 2 Nr. 6b HGB (Ar­

beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und 

aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 

HGB (Aufvvendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an 

Pensionskassen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungs­

einrichtungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschafts­

mitglieder) zusammen. 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 HGB können Aufvvendungen für die Alters­

versorgung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung 

sind. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufvvendun­
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gen in die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die angegebene Kostenposition vo~ 1: ist ungemindert anzuset­

zen. 

Dle Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3. 1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 Abs. 2 Nr. 6b 

HGB (Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Ange­

stellten-, Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversiche­

rung)) sind ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen 

dem Effizienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch 

die Übernahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

angegebene Kostenposition Höhe von ist ungemindert anzuset­

zen. 

1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, 
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den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft das Marktzinsniveau nach der Kredltaufnah­

me gesunken ist Ex ante ist aber solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat Netzbetreiber darzulegen, seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. r Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um 

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von - Kreditkosten, die aus 

einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzu­

erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei 

denn, dass eine Umfrnanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfäiligkeitsent­

schädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Auf\.vendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt ,,A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 
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1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

Der Netzbetreiber hat dieser Position keine Kosten angegeben. 

1 gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1 1. entsprechend. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1 Sonstiges 

Der Netzbetreiber gibt in seiner Stellungnahme vom 12.08.2013 an, dass die, in die­

ser Position angesetzten Aufwendungen in Höhe vo~ vollständig die 

Umbewertung durch das BilMoG zurückzuführen sind. 

Durch das Inkrafttreten des BilMoG müssen bei Erstanwendung einmalige Umbewer­

tungen aufgrund eingeführten Bewertungskriterien gemäß §253 Abs.1 S.2 HGB 

vorgenommen werden. Das Handelsgesetzbuch in der bis zum 28. Mai 2009 gelten­

den Fassung ist letztmals auf den Jahressabschluss für das vor dem 1. Januar 201 O 
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beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Demnach findet das eingeführte BilMoG 

wahlweise in 2009 und verpflichtend in 2010 Anwendung. 

Die Aufgrund des 67 Abs.1 EGHGB geltend gemachten Zuführungen beruhen 

auf einem einmaligen Umstellungseffekt des Jahres 2009 bzw. 2010 der auf bis zu 

15 Jahre verteilt werden kann. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wird jedoch die 

GuV-Rechnung des Jahres 2014 und der Folgejahre nicht belastet. Die in 2011 gel­

tend gemachten Kosten stellen keine originären Kosten des Jahres 2011 dar, son­

dern eine verratete Besonderheit des Geschäftsjahres 2009 bzw. 2010. Die als kos­

tenwirksam geltend gemachte Umbewertung ist demnach als Besonderheit des Ge­

schäftsjahres 2011 nicht anerkennungsfähig und entsprechend um - auf• 

zu kürzen. 

Zu der Thematik Rückstellungen siehe die Ausführungen unter 3.1.4.2.1 

1 Sonstige Steuern 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 

dem Grunde der Regelung des§ 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­

werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1 

Nr.3 ARegV dar. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ungemindert anzusetzen. 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten r 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­
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nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ungemindert anzuset­

zen. 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten 1 Gebühren und Bei~ 

träge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­
 

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 
 

Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 
 

vom Netzbetreiber darzulegen. 
 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ist ungemindert anzusetzen. 
 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ist ungemindert anzusetzen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­

chen. 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von-€ ist ungemindert anzusetzen. 

1.5.5. Postkosten1 Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ungemindert anzusetzen. 

1.5.6. Rechts~ und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - ist ungemindert anzusetzen. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Der Netzbetreiber hat für Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen Be­

trag in vo~ geltend gemacht. Die Aufwendungen für Sponsoring, Wer­

bung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. 

Es handelt sich bei geltend gemachten Aufv.tendungen für Sponsoring, Werbung 

und Spenden generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufv./eisen 

(vgl. § 3 Abs. 1 1 StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie 

als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation 

berücksichtigungsfähig Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

zweck der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, 

da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht 
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erforderlich Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog aufgabenorien­

tierte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) 

nicht erfasst. 

Der insgesamt für diese Position anzuerkennende Betrag beläuft sich au~ 

1 Reisekosten und Auslösungen 


In dieser Position sind die für den Betrieb Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 
 

Aus den von dem Netzbetreiber vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass in dieser 
 

Position Kosten in Höhe von insgesamt - geltend gemacht werden. 
 

Der insgesamt für diese Position anzuerkennende Betrag beläuft ungemindert 
 

au 
 

1.5.9. Bewi ng und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 
 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­


chen. 
 

Aus den von dem Netzbetreiber vorgelegten Unterlagen ersichtlich, dass in dieser 
 

Position Kosten Höhe von insgesamt - geltend gemacht werden. 
 

Die Betriebsnotwendigkeit der in Ansatz gebrachten Kosten für Bewirtung und Ge­
 

schenke konnte von dem Netztreiber nicht hinreichend dargelegt werden. Zudem 
 

konnte die Kostenhöhe im Hinblick auf die Kosten eines effizienten und strukturell 
 

vergleichbaren Netzbetreibers nicht hinreichend belegt werden. Insofern wird der in 
 

Ansatz gebrachte Betrag u~: herabgesetzt. 
 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo~ ist ungemindert anzusetzen. 
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1.5.11. Einzelwertberichtigungen Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur n be­

rücksichtigungsfähig, wenn eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden 

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig den Netzbetrieb zu übertragen, würde zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigungs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinbringliche Forderungen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

Der Netzbetreiber gibt in dieser Position Aufwendungen Höhe von - an. 

Mit Nachricht vom 04.09.2015 gibt der Netzbetreiber darüber hinaus an, dass in die­

ser Position Aufwendungen Höhe vo~ aus Forderungsverlusten bzw. für 

die Bildung von Rückstellungen für Forderungsausfälle in Zusammenhang mit Tel-

Da enthalten sind. 

Die Aufwendungen die Bildung von Rückstellungen für Forderungsausfälle in Zu­

sammenhang mit TelDaFax werden von der Beschlusskammer lediglich zu einem 

Fünftel - berücksichtigt, da es hierbei um eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres gern.§ 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV handelt. Die verbleibenden Aufwendun­
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gen in Höhe von-· aus Forderungsverlusten werden vollständig berücksich­

tigt. Somit ergibt sich insgesamt ein anzuerkennender Betrag in Höhe von - 1 

1.5.1 Sonstiges 
 

Der vom Netzbetreiber angesetzte Betrag konnte akzeptiert werden. 
 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.1 Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der Netzbereich 

tigten Betriebsangehörigen 

Siehe unten Ziffer 7. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen(§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs~ und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 
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ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­
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lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Rest\iverte den Kauf­
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preis für erworbene Netze zugrunde zu , nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a. d. W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W„ Rn. 47 ff.) 

und haben der Bundesnetz­

agentur mit Schreiben vom 16.09.2011 mitgeteilt, dass beide Netze mit wirtschaftli­

cher Wirkung zum 01.01.2011 miteinander verschmolzen wurden. Bereits mit wirt­

schaftlicher Wirkung zum 01.01.2009 ist das Netzgebiet 

vollständig au übergegangen. 

Eine regulatorische Berücksichtigung findet für die Jahre 2011 bis 2013 im Regulie­

rungskonto statt. Für die Jahre 2014 bis 2018 wird anhand der eingereichten Ver­

pächterbögen die Berücksichtigung der Netzteile in der Erlösobergrenze der zweiten 

Regulierungsperiode sichergestellt. 

Weiterhin wurde im Geschäftsjahr 2009 der Teilnetzbetrieb 

a 

- ausgegliedert und an verpachtet. Für diesen Netzteil hat 

der Netzbetreiber ebenso einen Verpächterbogen übermittelt. 

2.1 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 
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Entscheidend den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründu der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV­

Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulations­

vorgaben folgend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver 

oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. lediglich wenn ein 

Wirtschaftsgut Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem 

gevermögen verlässt, die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgli-

Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichti-

Diese gelten als neue originäre Anschaffu und Herstellungskosten 

der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal ge­

wählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzu­

führen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Ab­

schreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 
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2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Oie kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen zugrunde. 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorsich sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden . 

2.2. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs . 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 
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anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 

Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni­

schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit­

punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zu erfolgen (§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV). 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt"(§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGB!. 1 2013 Nr. 50, 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 
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b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 

Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral­

ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­
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gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

RestwertTNW i RestwertAKIHK
Kalk.Jahresabschreibung;= · x EKQuote+ 1 x FKQuote 

Restnutzungsdauer; Restnutzungsdauer; 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 
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beschreiben der Restwert TNWJ den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Oie kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­

weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­

schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­

dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Oie rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

AK/HKi
Kalk. Jahresabschreibungi == _____,__ 
 

ND, 
 

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 
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Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist§ 32 Abs.3 S.4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kal­
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kulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in An­

lage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu 

Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im 

zeinen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. 8. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromN EV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Auf Grundlage der Beschlüsse der Beschlusskammer 8 vom 

20.12.2006 sowie vom 22.02.2008 hat die Beschlusskammer für 
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- folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt: •
Anwendbare Nutzungsdauern 

Steuerliche Nutzungsdauern bis .12.1980 

NRW-spezifische Nutzungsdauern von 01.01.1981 31.12.1993 

seit 1.1.1994 betriebsgewöhnllche Nutzungsdauern (entsprechen den jeweili­

NRW- Untergrenze 
steuerliche 

Nutzungsdauer 
Anlagengruppe 

(bis 31.12.1980) 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

. Stationseinrichtungen und Hilfsanla­

gen inklusive Trafo und 

Schutz-, Mess­ und Überspan­

nungsschutzeinrichtungen, Fern­

steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 

Automatikanlagen sowie Rundsteu­

erungsanlagen einschließlich Kopp­

lungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 
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NRW· Untergrenze 
steuerliche 

spezifische StromNEV 
Nutzungsdauer 

lagengruppe ND 

(01.01.81 bis (ab 
(bis 31.12.1980) 

31.12.1993) 01.01.1994) 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, 

Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lasten­

aufzüge einschließlich Laufschie­

nen, Außenbeleuchtung in Um­

spann- und Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel­

de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 

i Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtungen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabel-

verteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 

TFR-Empfänger 

Fernsprechleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

• Grundstücksanlagen, Bauten für 

Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, 

Werkzeuge/Geräte) 

Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 
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NRW- Untergrenze 
steuerliche 

spezifische StromNEV 
Nutzungsdauer 

Anlagengruppe ND 

(01.01.81 bis (ab 
(bis 31.12.1980) 

31.12.1993) 01.01.1994} 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­

rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil auf die und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte {originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 
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3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1 . 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 
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Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen dle Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 
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3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK f) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
 

Abzugskapital 
 

Verzinsliches Fremdkapital 
 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 
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Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­

vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes eriorderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtllche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 
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Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 
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bildet [„ ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet , kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-1 nvestitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß§ 4 

Abs. 1 StrornNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibu in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar , kann nicht abgeleitet wer­

den, der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse 1m Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse sie mehr betriebsnot­

wendig sind - an d Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­
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gen für den Betrieb des Netzes notwendig sin 
 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­
 

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 
 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form Sach­


anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 
 

vorsieht. 
 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 
 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­
 

NEV unterworfen werden 
 

.). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­
 

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 
 

nicht notwendig sind. 
 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­
 

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­
 

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­
 

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­
 

men. 
 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver­
 

mögen in vollem Umfang berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen 
 

müssen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 
 

StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht 
 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 
 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass liquiden Mittel bzw. 
 

Forderungsbestände effizient eingesetzt und betriebsnotwendig Bei den 
 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 
 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 
 

gegeben sein kann. 
 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­
 

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 
 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­
 

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 
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erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1 /12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entsprich11111 

Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 
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Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt­
 

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 
 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­
 

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 
 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 
 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 
 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 
 

Eigenkapitals." 
 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla­
 

gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 
 

offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa­
 

ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 
 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­
 

keiten zu gewährleisten. 
 

Hinzu kommt, dass der Netzbetreiber jährlich einen Mittelzufluss aus verdienten Ab­
 

schreibungen und kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung erhält. Allein gewisse Mo­
 

natsrückflüsse brächten die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf Null, obwohl das Un­
 

ternehmen natürlich auch in Zukunft Lieferantenkredite in Anspruch nehmen kann. 
 

3.1.3 Grundstücke zu historischen AKJHK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 
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3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 

das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageantei 1 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­
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sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen sowie sonstige Personalrückstellungen: 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sowie sonstige Personalrückstellungen (Vorruhe­

stand, ATZ, Beihilfen) sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in Ansatz zu brin­

gen. Hier wird über Liquidität verfügt, dementsprechend sind die Rückstellungen 

Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen Kalkulations­

logik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition durch Ver­

lagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen würde. Somit 

müsste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegenstände, die 

dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung 

von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig 

fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen) für die kalkula­

torische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbräuchen eine Einzelbe­

trachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rückstellungs­

bestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder Finanz­

anlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu berück­

sichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Bestand 

gemäß § 246 Abs. 2 S.2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erfüllung der 

entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung finden. 

„ Die Beschlusskammer hat das Abzugskapital erhöht. Anzusetzen waren zusätzlich 

(entspricht dem Anteil der Mitarbeiter im Stromnetz gern. Netzbetreiberangabe 

im Erhebungsbogen II) der Pensionsrückstellungen sowie weitere Rückstellungen für 

Verpflichtungen im Kontext mit dem Vorruhestand gern. eingereichtem Rückstel­

lungsspiegel des Netzbetreibers. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2010 eine Hinzu­

rechnung in Höhe von und für 2011 vo~ 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 

der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 
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Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­

triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­
 

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 
 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­
 

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 
 

nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2 (Position 13). 
 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­
 

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­
 

kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2 (Position 14). Die hieraus resul­
 

tierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 
 

2 (Position 15). 
 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­

triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 

Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit ROcklageanteil 

Abzugskapital 
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Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 2 1, 2 

„
LV. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens begrenzt In der Konsequenz dürfen die kalkula­


torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 


zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil vo~ in die Bestimmung der Basis 


der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 


100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­
 

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­
 

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­
 

destens 60 % gewichtet werden. 
 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote einen Anteil von -so ist diese gemäß 
 

§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf .. zu begrenzen. 
 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 
 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2 (Position 17). Das be­
 

triebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK ff) ergibt sich aus 
 

ge 2 (Position 18). 
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3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal % 

übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach 	§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil 

„

des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK lf) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet 

-· sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als „ 
_ ..„ ..... 

ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil ­ • .. wie folgt zu ermitteln­

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr al~ des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV ff) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK ff zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

gen kapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten SAV neu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­
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lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAV alt und SAV neu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK) 

= 
 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAV ait) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen - und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAV ~). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Position 23). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Position 24). 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 

unter dem Aktenzeichen , den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­
 

gen auf - und für Altanlagen au- nach Gewerbesteuer und vor Körper­
 

schaftsteuer festgelegt. 
 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 
 

übersteigt, errechnet sich demnach 

..•
wie 

„-.;„ 
folgt: 


• 1 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 
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2002 

003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

009 

2010 

2011 

010 Jahre 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".1 Weitere Zuschläge sind gern.§ 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

- ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa­
 
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
 
http://www. bun desban k. de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_ Daten ban ken/M akrooekon 
 
omische_Zeitreihen/its_list_node.html?listld=www_s140_it01 
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3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2 (

sition 30). 

Die Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers überkompensiert die negative Eig

kapitalverzinsung der Dienstleister. Die negative Eigenkapitalverzinsung stellt so

lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. 

Dabei zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für 

mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfällt. Da die negative 

genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterh

der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 

- darstellt, sind die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 Strom NEV an

wenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören a

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ä

dert. Es ist daher gerade dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgege

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient 

. Insoweit handelt es sich maßgeblich um Verm

genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem Neuanlag

maßgeblichen Zinssatz in Höhe von - verzinst werden. 

In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzi

sung aus Pächter und Verpächter wird dem Netzbetreiber über den Ansatz g

brachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute 

bracht 

Po­

en­

mit 

Er­

Ei­

alb 

• 

zu­

us­

n­

n­

ö­

en 

n­

e­
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Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz 

sehen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

verzichtet 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

•• 
berechnet Oie zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla~ 

ge 2 ausgewiesen. 
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Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen, dem 

Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeut­

licht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kosten­

prüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 

Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse bei­

spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind 

analog anzusetzen. 

5.1. Bestandsveränderungen 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position - angegeben. Diese werden unge­

mindert berücksichtigt. 

Aktivierte Eigenleistungen 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position - angegeben. Die kostenmindern­

den Erlöse der aktivierten Eigenleistung werden ungemindert berücksichtigt 

sonstige betriebliche Erträge 

. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge, die im Zu­


sammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses die Entnahme elektrischer 
 

Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV über 
 

die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern. § 11 Abs. 2 
 

ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen. 
 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 
 

5.3 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Baukostenzuschüsse, die Zusammen­

hang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer Energie 

entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV über die 
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Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV 

dem Grunde nach zu dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen. 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe von ·angegeben, 

die ungemindert berücksichtigt werden. 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe vo~ angegeben, die 

ungemindert berücksichtigt werden. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­
 

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 
 

Null angesetzt. 
 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 
 

5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe von - angegeben, 

die ungemindert berücksichtigt werden. 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage­

vermögens 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse Höhe von - angegeben, die 

ungemindert berücksichtigt werden. 
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5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe vo~ angegeben, die 

ungemindert berücksichtigt werden. 

5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe vo~ angegeben, die 

ungemindert berücksichtigt werden. 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei 	 Bundesbank und Kreditinsti ­

tuten 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.7. 	 Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 


dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 


sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die 


Position zählt gern.§ 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­


einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Abschnitt 6.). 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe von angege­


ben, die ungemindert berücksichtigt werden. 


5.7.2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellerin unter Position 5.7.2 . 

Erlöse aus EEG in Höhe von . angegeben. 
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5.7.3. Erlöse aus KWK-G 

Korrespondierend dazu hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3. Erlöse aus KWK 

in Höhe vo~ angegeben. 

5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 
 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Erlöse angegeben. 
 

5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 
 

Die angegebene Erlösposition in Höhe von ist ungemindert anzusetzen. 
 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
 

Die angegebene Erlösposition in Höhe vo~ ist ungemindert anzusetzen. 
 

5.7.5. Erlöse aus§ 19 Abs. 3 StromNEV 
 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 
 

Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. Der jährliche Abgleich erfolgt 

über das Regulierungskonto. 
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Pacht~ und Dienstleistungsverhältnisse 

Die hier aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen 

die nachstehenden Positionen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stich­

punktartig unter den nachstehenden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen 

Leistungserbringern aufgeführt. 

6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffas­
 

sungen auf den bzw. die Verpächter eines Netzbetreibers übertragbar. Unter der Po­
 

sition „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmäßig die sog. 
 

Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter anzugeben. 
 

Für die Verpächter werden in der Position Aufwendungen für überlassene Netzinfra­

struktur nachstehende Kosten angegeben. Gemäß den vorgelegten EHB für die Ver­

pächter werden Netzkosten in gleicher Höhe beantragt 

Der Netzbetreiber gibt Aufvvendungen für überlassene Netzinfrastruktur in Höhe von 

: an. Aufgrund der Berechnungen der Abschreibungen, der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung und der kalkulatorischen Gewerbesteuer ergibt sich 

eine Kürzung über alle Verpächter in Höhe von -siehe Anlagen 1a~ b, c, d 

bis b, d). 

Des Weiteren hat die Beschlusskammer die angesetzten Aufwendungen für Sponso­

ring, Werbung, Spenden bei 

in Höhe von - vollständig gekürzt. Es gelten gleichermaßen die 

Ausführungen zu der Position 1.5.7. des Netzbetreibers. 
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Darüber hinaus hat die Beschlusskammer eine Durchrechnung der Fremdkapitalzin­

sen vorgenommen {entspricht dem Vorgehen der Beschlusskammer bei den Fremd­

kapitalzinsen des Netzbetreibers, vgl. Position 1.3.) Hieraus ergibt sich einer Kürzung 

der anzusetzenden Aut\Nendungen Höhe von ­

Insgesamt reduzieren sich die anzuerkennenden Netzkosten für die Verpächter in 

der Position Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur um -: auf 

6.2. Aufwendungen durch erbrachte Betriebsführung

Wie oben ausgeführt sind sämtliche aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffas­

sungen auf den Dienstleister eines Netzbetreibers übertragbar. Nur so kann sicher­

gestellt werden, dass ein Dienstleistungsentgelt nicht die Kosten der Selbsterbrin­

gung der Dienstleistung übersteigt. Die Ausführungen zu 1.1.2.5. gelten entspre­

chend. 

Der Netzbetreiber hat zwei Dienstleisterbögen eingereicht und die entsprechenden 

Aufwendungen in den Positionen 1.1.2.5. und 1.1.2.7. angesetzt. Gemäß den vorge­

legten EHB für die Dienstleister werden Netzkosten in gleicher Höhe beantragt. 

Anerkannte Kosten 

Aufgrund der Berechnungen der Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung und der kalkulatorischen Gewerbesteuer sowie den Kürzungen bei den 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen {Sponsoring, Werbung, Spenden) reduzieren 

sich die anzuerkennenden Netzkosten für die Dienstleister in der Position Aufwen­

dungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung und Sonstiges von - • 

um · auf : (siehe Anlagen 1 f bis 3e, f). Die Kürzungen 

sind in den Positionen 1.1.2.5. und 1.1.2 beschrieben. 

Hinsichtlich der Berücksichtigungsfähigkeit von Umlaufvermögen bei Dienstleis­

tungsverhältnissen gilt folgendes: 
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Wie bereits dargelegt ist im Hinblick auf das für Liquiditätszwecke vorzuhaltende Um­

laufvermögen grundsätzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als 

betriebsnotwendiges Umlaufvermögen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Verein­

nahmung von Netzentgelten steht für Liquiditätszwecke ergänzend zur Verfügung. 

Die ferner monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatli­

chen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats­

vermögen eines Dienstleisters keinen Ansatz. Dienstleister erhalten eine Dienstleis­

tungsvergütung, die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen 

sollte. Werden die Dienstleistungsvergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist 

diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens bei­

zumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen sind 

darüber hinaus für einen Dienstleister generell nicht erkennbar. Notwendige liquide 

Mlttel und Vorräte sind somit nicht betriebsnotwendig. 

Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen benötig­

te Liquiditätsreserve im orginären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkontext beim 

Dienstleister daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwendiges 

Umlaufvermögen anerkannt werden. Die angegebenen Bestände wurden insoweit 

vollständig gekürzt. 

6.3. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhal­

tungsleistungen 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffas­

sungen auf den Erbringer der Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen eines Netz­

betreibers übertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Entgelt für durch 

Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen nicht die Kosten der 

Selbsterbringung der Leistung übersteigt. Die Ausführungen zu 1.1.2.6. gelten ent­

sprechend. 
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7. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i. S. d. § 11 

Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (S. 1 Nr. 1) 
 

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­
 

gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 
 

Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 
 

Kostenanteile. 
 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantvv'ortllchen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

- 69 ­



Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2) 
 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­
 

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 
 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 
 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 
 

ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­
 

zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­
 

bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 
 

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3) 
 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 
 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 
 

dem Grunde nach der Regelung des§ 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische 
 

Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 
 

S.1 Nr.3 ARegV dar. 
 

4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4) 
 

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 
 

um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 
 

ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, 
 

Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 
 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität 
 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 
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• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­
 

nung (S. 1 Nr. 5) 
 

Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß § 1 0 Abs. 1 SysStabV. Die­
 

se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 
 

6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a) 
 

Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 
 

und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 
 

7. Mehrkosten für die Errichtung. den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 
 

§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 
 

und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7) 
 

In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­
 

rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 
 

Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­
 

stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 
 

nicht beeinflussbare Kostenantelle nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 
 

8. Vermiedene Netzentgelte i. S. v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 
 

KWKG (S. 1 Nr. 8) 
 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 
 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­
 

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 
 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­
 

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 
 

zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­
 

raler Erzeugungsanlagen nach§ 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 
 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV. 
 

Ba. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 
 

Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 
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Sb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

(S. 1 Nr. Sb) 
 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 
 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 
 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. Sb 
 

ARegV. 
 

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1 
 

Nr. 9) 
 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­
 

gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 
 

StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­
 

stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­
 

satzvereinbarungen im Blick haben. 
 

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 200S abge­

schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be­

einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31. Dezember 200S aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 

Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft" bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 
- 72 ­



Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

war spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist zum Schreiben vom 28.06.2013, 

soweit nicht bereits erfolgt, zu übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen 

Nachweis mussten auch die PZK mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitar­

beitern gehören. Eine weitere Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperio­

de ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­

leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tätig sind, 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

10. Betriebs- und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 10) 
 

Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 
 

sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 O ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­
 

teile. 
 

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten (S. 1 Nr. 11) 
 

Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­
 

kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 
 

sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­
 

le. 
 

12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV CS. 1 Nr. 12) 
 

Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gern. § 25 
 

ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 
 

die zweite Regulierungsperiode (Strom). 
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13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (S. 1 
 

Nr. 13) 
 

Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 
 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i. V. m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein~ 



flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 
 

14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr. 
 

w 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 

- 74 ­




8. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i. V. m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapi­

talkostenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt si­

cher, dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlech­

terten Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An.= TNW* qni 
l l 

* 

Ani = Annuität der Anlagengruppe 

i 

TNW; = Tagesneuwert der 

Anlagengruppe i 

Q = 1 + Zinssatz 

n; = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 
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Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­

mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst Die Kapitalkosten hier­

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 
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Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Jahr 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank 

Für den relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von - ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte} 

Jahr Jndex Veränderungsrate 10-jahres-Mittel [%] 

1999 

2000 

. 2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

http:/fwww.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.ht 

ml?listld=www_s140_lto1 (Stand:20.11.2012) 
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Veränderungsrate 10-jahres-Mittel [%] 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

' 2011 

Quelle: 

In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von - ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins . Zins VPI
real nom. 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea1) in Höhe von 

- und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von ­

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittel) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mi. Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

•Prozent zu gewichten ist. Von den •Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe vo~ 

https://www.destalis.de/DE/ZahlenFakten/Gesamtwirtschaf!UmwelUPreiseNerbraucherpreisindizes!Tabellen_Nerbraucherpreis 

eKategorien .html?cms_gtp= 14511o_slot%253D2&https=1 (Stand:26. 04.2013) 
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9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. § 13 Abs.1, Abs.3 und Abs.4 ARegV, die dem Effizi­

enzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 
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Anlage 1 

~~.,,,, Gesamtkostenblatt -~~ '• 

,..,;..;,:1· _1-~;) 
~: t,J~·;'>!.~.~"''Position 

imBAB 
„..r-\ 

..„~\:~~~~- : 
~ ·; ·- ;J~ • '{~:· 

1. \Aufwandsglelche Kosten 
1.1. 1Materialkosten 

., „ .. ~; „·" Kostenart 
„ ~ . 

.r~~~:;·.1·~" 
~.4~ 

1. 1.a. 1davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
1. 1.b. 1 davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

1.1.c. 1davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1 .2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1 . 1.5. 
1.1.2. 
1.1.2. 1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1 .2.1.c. 

1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 

1.1.2.6. 
1.1.2.7. 

1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1 .c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Aufwendunaen für die Beschaffun_g von Ver1usteneraie 
Aufwendunoen für Stromeinsoeisung durch Betreiber dezentraler Erzeuaunosanlaaen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

AufwendunQen für bezoQene Leistungen 
AufwendunQen an voraelaaerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancakin 
davon Aufwendunaen für unterspannungsseitige Messun.9. 

Aufwendunaen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
AufwendunQen für sinaulär aenutzte Betriebsmittel 
Aufwendun!len für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs: und lrlstandhaltungsleistungen 
Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im aesetzllchen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätlgkeit 
davon für Berufsausbildun_g und Weiterbilduna im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeil vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun_g und für Unterstützun 

Vom Netzbetreiber 
Anerkannte Kosten 

[EUR) 
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Anlage 1 

Position 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11 . 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 

,„~·. 

; .... 

i-'. 

' ~\t!„t 
~-t(. :; · ­

·: •.$r.:- ,· !' ' ... 

, · Kostenart 

,~..:r· 

-;:~.......• „.· ' ): 
-~~ 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendunaen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

eaenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliaunasverhältnis besteht 
egenüber Kreditinstituten 

Sonstiges 
ISonstiae Steuern 
!Sonstige betriebliche Aufwendungen 
1Konzessionsabaaben 
1Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträae 
!Versicherungen 
1Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
1Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und lnstandsetzun 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßaabe von !! 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 
für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 
Abschreibungen 
Abschreibungen Immaterielles Anlaaevermöaen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rectite und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

!Sonstiges 
!Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
IAbschreibunaen Umlaufvermögen 
IAbschreibung_en auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
IKalk. Elaenkap_ltalzinsen 
!Kalk. Gewerbesteuer 
INetzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kurzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
(EUR] 
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Anlage 1 


Position 
imBAB ""--. ~~ 

;.. •.. 

-~~~ „~. ,,--!7';; <..: 

>~~;.. 
'<'!~;~.' 

„_.:...--:~:~~~ß.·: 

5. 1Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
5.1 . 1Bestandsveränderungen 
5.2. IAktivierte Eigenleistungen 
5.3. !sonstige betriebliche Erträge 

Kosblnart 

5.3.1. 1Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

5.3.2. !Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.3.3. !Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. 1Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. !andere sonsti!:ie betriebliche Erträge 
5.4. 1Erträge aus Beteiligungen 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträae aus anderen Wertp_!~ieren und Auslelhunaen des Finanzanla 
5.5.a. 1 davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. ISonstiae Zinsen und ähnliche Erträ11e 
5.6.1. 
5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 
5.6.2. Erträae aus Forderunaen und sonsliaen Vermöaensaeaenständen 
5.6.2.1. Erträge aus F_orderungen aus Lieferungen und Leistungen 
5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen .(z.B. Cash-Poolin 

: 'f~ 

,.,,;., 

~t 

ens 

5.6.2.3. Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.3. Erträae aus Wertpapieren 
5.6.4. ErträQe aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.7. Umsatzerlöse ('!icht aus Netze~g!lten) 
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 
5.7.Z. Erlöse aus EEG 
5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufQenommenen EEG-Stroms 
5.7.3. Erlöse aus KWK-G 
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf <& 4 Abs. 2 KWK-G) 
5 .7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G 
5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
l.b. Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Korzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
[EUR) 

.;:~ 
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Anlage 2 

Berechnung der kalkulatorischen Elgenkapltalventnsung 

·~~ ~t ~„-~~-~ ~· ~~~ .; 
Po.ttJOI\ 
lmEHB 

Bezetchnung 

.f~.;.~}:r:.~~ '.. 
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1 .1. 
3.1.1.1. 
3.1.1 .2. 
3.1.1 .3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2 3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2. 1. l Immaterielle Vermoaensaeoenslände des Anlaoevennö!lens 

3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. IGrundstOcke zu AK/HK 
3.2.5. ISonslioes 
4. IBllanzwerte der Finanzanla' 
4.a. 
4.b. 1davon Werte aus Cash-Pooli 
4. 1. !Anteile an verbundenen Unternehmen 
4.2. IAusleihul\Qen an verbundene Unternehmen 

4.3. 
uncsverhältnis besteht4.4. 

4.5. 
4.6. 
5. 
5.1 . 

nstande5.2. 

5.2 .a. 1davon verzinsliche For<lerungen und sonstige Vermögengegenstände 

5.2.1. 
5.2 .2. 

Foroerungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
5.2.3. 

besteht 

5.2.4. 
5.3. 
5 .3 .a . 
5 .3. 1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. 
5.4.a. 
6. 

""'~2011
„lllNB 
(EUR) 

'1~t· 

'" kilrzungen 1A~ 2011BNmA 
(EUR) 

~nd2011 


la14NB 
 
(EUR) 
 

-j.... 

KOl'ZU11g9n 

ew.etlnurog der 
lallktllltDrlschen 

El\dbestand 2011 
8HCA 
(EUR) 
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Anlage 2 

Bentellnung dw 
lcat•utaton.c:hen 

Eigenkapital· 

"::.... ~ „ .„ 
Polll!Ofl , 
imEHB ' ._,·loo}-;:-:„ 

Bue1ch1111n11 

7. ISteueranteU der Sonderposten mit RUcklageanteil 
8. 1ROckstellungen 
8.1. 1ROCkstellunQen für Pensionen und ähnliche VerofliehtunQen 
8.2. ISteuen'Oci<stellunQen 
8.3. 1sonsUQe RDckstellunQen 

9. 1Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lelstunge 

Erhaltene BaukostenzuschOsse elnschlle!lich passivierter 
11. Leletungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 

Nettanschluukosten 

12. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verf!lgung stehen 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Antangsbemnd 2011 1 
leul ltB 
(EUR] 

Kllrzungen 

" ':t j Anflfl9tl»IWld 2011 
BM.tzll 
(EURJ 

Enclllestand2011 
lautNB · 
(EUR) 

J.~"!'­

Kllnungen . 
Endbntancl 2011 

e­ ~ 
[E:UR] 

1. ISteuermesszahl [§ 11Abs. 2GewS\G 
2. 1Hebesatz (§ 16 GewStG 
3. 1Kalkulatol1sche Gewerbesteuer 

BenK'hnung der kalkulatorischen Gewerl>Htauer 
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Anlage 3 

Berechnung der kalkulatonschen Restwerte und der kalkulatorlachen Abschrelbungen 

„_ -----~-~-----i R_e„e der . i-- Abechnn~n ~ . en -Su~Ru twetta de1 .----~b4ichre1bung1n ~==----'-~ -~·.. -r----,for~1eEnm~~l)7~ng-odete 1 . l Tageane,,...ne ....·..::··~~' 1Anschaf- . der Mii~ Abschr NulZllngad&ler Faktorreihe I [EUR} AK/HK AKIHK R•-rte zu TNWI zu TNW • EK· AKIHK • FK- ~~"-~en 1 .L. 
 
" nlagengruppe 

Kabel 220 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 

' ­ A (EUR] 1 Quote Quote • Neuanlagen j Absctlre1bungen. 
1 1 

1 fun119'• hr varwe<1d• le AK/HK (Jah„ } , 
(EUR] • (EUR] [Jahre] . .• i ' (EUR) [EUR] '· 
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Anlage 3 -
Abschrefbullgt(l Abs4hf81Dungen 

Sunwne Tagesneu.erte Re•twerte ZU TNW 1 ' zu TNW a EI<· AK/HK „FK­
[EURJ [EUR] 1 Quote 

{EUR) 

-· 
Anlagengruppe Am1ch1f­

run~ahr. 

eng....,dete 
Nutzungedauar 

[Jllhre) j 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitunqen 110-380kV 

Stand: 07 092015 
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Anl'1ge 3 


Anlagengruppe 

i fl.lr die Enntltlung 1 Restwerte cSet l --'"' I 1----1·--·,.... ' 1 ·· 'Anschar­ 1 d• r k1lk. Abschr. 
angewendete 

F•tomilh 1 Tagesne.,...rte AKIHK AK/HK Ra.twene zu TNW zu TNW A EK· AK/HK a FI\ ­ c <et ungeri umrne 
fun!lloJehr verwer>dete AK/HK Nutzun~d•uer 8 

[EUR) • Altanlagen 1 N-nll1gon - (EUR) Quote · Quote 1 Neuanlagen Abachrefbungen 
- - (EUR] . 

(Jahre) 
[EUR] . [EUR] 1 (~UR) [JM!re) - . [EUR) (EUR) 
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Anlage 3 

Abschreibungen 
SummeReetwerte zu TNW AKltllC. s FK 

(EUR] 
Anlagengruppe 

Schutz-. Mess- und Ubers1 

fllr d„ Ennittlung 
Anst.11.t­ 1 det k„ k Ab11<:hr 
l'ung~allr 1verwendete Al(JHK 

(EUR] 

aniiewendeta 1 , - -
NutzungacMuer F.irtornlh• 1· 

[.Mhra) 1 

TilgMlleuwerte 
[EUR] '. 

Restw.rte dar . 
AK/HK 

Sonstiges 
380 i 22011 10/3011 0 kV·Station 

Hauotverteilerstationen 
Ortsnetzstaüonen 

Stand: 07.09.201 5 
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Anlage 3 

-·· ~. -;,:,„ ,. 
Restwert• der _,.angewendolle 1 , Ab«hreibungen 1Abllchr81bung1n

Tagesneuwerte A.IVHK Restwerte ZU TNW ., A.nlegel'l!lruppa Nutzunglld• u1r II F.iitomllfte , AK/HK x FK· • . Neuanl 911en1 ~~-:~~ [fUR] [EUR][Jahn!} ' Quote 1 (EUR)!- [Jllt111] . 
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Anlagengruppe 

Schalteinrtchtunaen 

~~nds;eu_;r-, Fernsteuer-. Fl/e_~' 

Gnmdstocksanlagen. Bauten fü 

Anschllf· 
fungejahr 

T4111Mn•-e 
(EUR) 

Reg...,.rtader 
AKIHI< R„lw•rte zu TNW 

[El,JRJ 

Sland: 07.09.2015 
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rtlr d1& Ermttt1ung Rastwerte der .1 Realwerte der Abschn11bungen Absthmbunll"' 
SummeAnsch.f· der ltelk Abachr. T•~uwene AKIHK All/HK.• Rlt•IWene zu TNW zu TNWa EK- AKIHK wFK·Anlagengruppe 

funp•~hr (EUR] [EUR) 

wer1<zeuoe/ Geräte 
Laaereinrichtun 
Hardware 

Hard\vare 

Software 

Stand: 07.09.2015 
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Anlage 1a 

.„ ..... 
..,. .q-;• Gesamtkostenblatt 'l>,.;,; 

Vom Netzbetreiber. • ,.,~'.·;·/7"; r~ ~{" :.f.i'f . ;~..,;.--Position Kurzungen ', Anerkannte Kosten 
··:::-;·~~ -- .,., ·""'"'·,.;,. · Kostenart angegebene KostenimBAB [EUR] " •...;., ;)i-::~ .'. ;;.· ·;· ., ~ ' .~V::!~~-~-~ sf~fJ: '.;.;?· 

1. Aufwands!lleiche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

1.1.b. davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

1.1.c. davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

1.1.1 . Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendunaen für die Beschaffuna von Verlusteneraie 
1.1.1.2. Aufwendum:ien für Stromeinspeisunq durch Betreiber dezentraler Erzeugunqsanlaqen 
1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
1.1.1.2.2. nach KWK-G 
1.1 .1.2.3. nach§ 18 StromNEV 
1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 
 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 
Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 
1.1.2. Aufwendunqen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 1.1 .2.1. 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität1.1 .2.1.a. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 1.1.2.1.c. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 1.1.2.3. 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 1.1.2.4. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
1.1.2.7. Sonstiges 
1.2. Personalkosten 

Löhne und Gehälter 1.2.1. 
1.2.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
1.2.1.b. davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1.2.1 .c. 

Betriebsangehörigen 
 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der

1.2.1 .d. 

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

[EUR) [EUR) 
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Anlage 1a 

-t~ -~-..,,,-_ .~- - _Jy··;„. 
;...;·_;]~·„ l ""*-· Vom NetzbetreiberPosition "' Kürzungen Anerkannte Kosten ·.;~""'" Kostenart :~ ""' angegebene Kosten imBAB ~:-.".j;~.'.;/!i;~~:' _; [EUR] [EUR].:.Jtl [EUR]' ..:~:..r.,...._-; _;; -~ . 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
1.2.2.a. 

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

1.2.2.1 Altersversorgung 
1.2.2.2 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 1.3.1. 

1.3.2. g_Ei_g_enüber Unternehmen. mit denen ein Beteiliounosverhältnis besteht 
1.3 .3. gegenüber Kreditinstituten 
1.3.4. Sonstiges 
1.4. Sonstiae Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Konzessionsabgaben1.5.1. 
1.5.2. Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingrate_l'I. Gebühren und Beiträge 
1.5.3. Versicherungen 

1.5.4. Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5. Postkosten. Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.6. Rechts- und Beratunoskosten 

Sponsoring, Werbung, Spenden 1.5.7. 
1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtung und Geschenke 1.5.9. 
Wartung und Instandsetzung 1.5.10. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 
1.5.12. Zahlunoen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
1.5.13. Sonstiges 
1.5.14 . im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätiokeit 

für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

1.5.15. 

1.5.16. 
Betriebsangehörigen 

2. Abschreibungen 
2.1. AbschreibunQen Immaterielles Anlagevermöoen 
 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
 2 .1.1. 
Rechten und Werten 

2 .1.2. Sonstiges 
2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. Abschreibunoen auf Finanzanlaoen und auf Wertpapiere des Umlaufvermöoens 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 
La. Netzkosten La. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
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Vom Netzb9treiber 
Kürzungen 'r Anerkannte Kostenangegebene Kosten 

[EUR) [EUR)[EUR] 

Position 
imBAB 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2 . 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6 .2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.b. 

'· t-·­
·, ..: 

Koetenart ,,.;;:.:i~;.:;~· l ·:-..:~: ' 
,~·.i r; 

; ~:it 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Bestandsveränderun_gen 
Aktivierte Eigenleistungen 

sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
Erträge aus der_Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Erträae aus anderen Wertoaoieren und Ausleihun 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträae 
Erträge aus Finanzanlagen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen undsonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Erträge aus Forderungen g~g~n_vE!fbun_dE!_ne UntE!rrie_h_men(~.B. Cash-Pooling 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonsfü:ie Zinsen und ähnliche Erträge 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzent11elten 
erhobene Konzessionsabgaben 
Erlöse aus EEG 

davon aus Weiternabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 
davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB r& 9 Abs. 1 KWK-G) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

-­ ~l:,_.­
'"'·4·-·t·' 

!:"• 4 
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1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.1 1. 

3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 
4. 
4.a. 
4.b. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5. 
5.1. 
5.2. 

5.2.a. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 
5.3. 

···~ 

6 StrornNEV 

Immaterielle VermögensgeQenstände des AnlaoevermöQens 

eleistete Anzahlung und Anlai:ien im Bau 
Kalk. Restwerte des SachanlaQevermöaens zu TNW 
Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiaes 

Bilanzwerte der Finanzanlagen 
davon verzinsliche Finanzanlagen 
davon Werte aus Cash·Poolin 

Ausleihuoaen an verbundene Unternehmen 
Beteiligungen 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Wertoaoiere des An!aoevermöaens 
Sonstige Ausleihungen 
Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

Vorräte 
FordenJnQen und sonstige Vermögensgegenstände 

davon ve12insllc.he Forderungen und sonstige 
Vermögengegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Forderungen gegen verbundene Untemehrnen (z.B. Cash-Pooling) 

1enstände 

5.3.a. 1davon verzins!tche wertpapiere 

5.3.1. !Anteile an verbundenen Unternehmen 

5.3.2. leioene Anteile 
5.3.3. lsonsUoe Wertpa~ere 
5.4. Kassenbesland, Bundesbankguthaben, Gu1haben bei Kteditinstitulen und Scheck: 

5.4.a. davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

6. IAktive Rechnungsabgrenzungsposten 

·t 
Botrllen 

Anlage 2a 

Berechnung der kMl!ulatorllchen Elgenkapltalverzlnsung 

BiieCllnling der 
;;.; lmlcul•Lorlschen1 ,.,.'{ „ t,·-'j 

Anf-ti..land 2011 Anl•ngsbaabtnd 2011 End!JQtand 2011 Endbesland 2011 Elgenlmplllll­Polrtlon 
Bezatehnung l•UINB Kurzu....., BNftzA UUINB . KurzunU*n BNetJA va1%1n9Ußg mit tmEHB 

[EUR] [FURJ (EUR] [1:.URJ 1nllrilmmten 

Stand: 07.09.2015 Sei'le 1 \IO n 2 



Anlage 2a 

Pollllton 
1mEHB 

7. 
8. 
8 .1. 
8.2. 
8.3. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

r_.-~ 

. -:'--"; 

'tl0„!~:·• 

"'"....-.~ - . • ~~·-1· 

Bazeochnung 

Steueranteil der Sonderciosten mit Rücklaaeanteil 
Rückstellunaen 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ve1 
Steuerrückstellungen 
sonstiae Rückstellunoen 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die z.inslos zur Verfügung stehen 

6 StromNEV 

EiQenkapitalzinssatz für NeuanJagen 

Eigenkapitalzinssatz für Altanlaaen 
Zinssatz für überschiessenden EK-Antell >40% 
Kalkulatorische Eiuenkapitalverzlnsun 

''~· . „~-

1 1Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 
2. 1Hebesatz (§ 16 GewStG 

3. 1Kalkulatorische Gewerbesteuer 

·' 
1 

„
Anf~bnland 2011 - ( 

laut NB , k umm119n 
[EUR] 

Anf1nglbestand 2011 
BN.UA 
[EUR] 

Ber.chnung der kalkui.tonsch• n G&werl>Mtsuer 

End-2011 
laut NB 
(EUR] 

„\.~ 

K\lr:z:unoen 
En«1Mstond2011 

BINtzA . -
(l:UR) --' 

e.rechftllng d er 
kalk1>latoriachen 

E1genk1f>1lal· 
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Anlage 3a 

~~--~ Berechnung der kalkulatorischen Restwurte und der kalkulatorlsche11 Abschreibungen 
1 
1 - - 1 -RestwHte der Reatwette der ., Abachr<Mbun~n Abechreo.bungen 

Nu!Drn~er 1F1ktorre1ha Tag•en•u.-te AIVHK AKIHK R„~ zu TNW. zu TNW • EK· AK/HK 1 FK· 
(Jahni) . (EUR] .••„ [EUR) 1 Quore 

(EUR] 

angewendete 1 • 1 - - - . " 

Anlagengruppe ~ 

Kabel 220 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Anachaf­
tung9j9hr 

Kabel 1 kV 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Stand 07 09.2015 Seite 1von 3 



Anlage 3a 

An199engruppe 

380 / 220/110/30/10 kV·Statibn1 
Hauptverteilerstationen 
Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 
Kundenstationen 

Werkzeuqe/ Geräte 
Laqereinrichtun 

Ansdfaf· 
fun;~ehr 

fur die Ennl!Uung 
dtr k.ik. Abaelv. 

verwendete AKIHK 
[EUR] 

11n9-ndete 
NumJngsdllu•r 

(Jahr•] 
Fakto!Qibe T1191aneuwerte 

[EUR] 

Restwerte det 
AKIHK 

Restwe~der 

AIVHK 
• Ne.uent19en • 

[EUR) 

Rn twefte zu TNW 
[EUR] . 

Ar.ebreibun;..> 
zu TNWaEK· 

Quote 
(EUR) 

Ab~hffobURS1'ß 

AK/HK r FK· 
Quot• 

-­ [Jlhre] 

Abschreibungen 
N1t11•nl-sien 

[E\JR} 

Summe 
AblM:llNlbungen 

(EUR] 

Stand; 0709 2015 Seile 2 \'On 3 



Anlage 3a 

Ro twarte Ihr 
AK/HK 

Abschreibungen j Ab&c'nre11>ungt n 1Ati.ci>r.jbu"QINI 
R- e"ozuTNW ~u TNW 1 EI<· AK/HK • FI<· 

(EUR]
Anl.ogengNppe 

1 fllr d1e Ermntlu" Q 
1 «Mr kalk Abschr 

verwandet& AK/HK 
(EURJ 

Tageanauwerte 
[EUR) 

Hardware 

Sottware 

Leichtfahrzeuae 
Schwerfahrzeuoe 

Stand; 07.09.2015 Seite 3 von 3 






Anlage 1b 

Gesamtkostenblatt l-:"' 

.... i 
 

,:, ~ ~ • '~.'.~""'!"~· ~ 
 Vom Netzbetreiber Position Kurzungen Anerkannte Kosten ~:i:· ;:Kostenart angegebene KostenimBAB [EUR)[EUR) ,;-.,:i[EUR)("'~~:•'· ,.:~.~· 
+'".;. 

Aufwandsgleiche Kosten 1. 
Materialkosten1.1. 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 1.1.a. 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 1.1.b. 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 1.1.c. 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.1.1. 
Aufwendunoen für die Beschaffuna von Vertustenen:1ie 1.1.1.1. 
Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 1.1.1.2. 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen} 1.1.1.2.1. 
nach KWK-G 1.1.1.2.2. 
nach§ 18 StromNEV 1.1.1.2.3. 

1.1.1.2.4. Einspels~maf)agement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
1.1.1 .3. 

1.1.1.4. 
Standardlastprofilen 

Sonstiges1.1.1.5. 
Aufwendungen für bezQg_ene Leistungen 1.1.2. 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 1.1.2.1. 
davon Aufwendungen für Netzreservekaoazität 1.1.2.1.a. 
davon Aufwendungen gemäß_§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 1.1 .2.1.b. 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 1.1.2.1.c. 

Aufwendungen für Blindstrom 1.1 .2 .2. 
Aufwendunoen für überlassene Netzinfrastruktur 1.1.2.3. 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 1.1.2.4. 
Aufwendunoen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 1.1.2.5. 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 1.1.2.6. 

1.1.2.7. Sonstiges 
Personalkosten1.2. 
Löhne und Gehälter 1.2.1. 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 1.2.1.a. 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betrlebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

1.2.1.b. 

1.2.1.c. 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der
1.2.1.d. 

Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.2.2. 

Stand: 07 .09.2015 Seite 1 von 3 



Anlage 1b 

Position 
lmBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1 . 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.4. 

1.5. 
1.5.1 . 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 

··?--_;'. 

;,z~:::~~.. ­. ~:P.~.· 

" ,.-'l;_l.< 

.,. 
-;~~:···· 

, Kostenart . , 
]!;;,.„,•. •• • 

. J .t. 

"-:i; ~· ..-(:~~ ':•.\," 

-. 
..~{1_;·~ 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

eaenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliaungsverhältnls besteht 
eaenOber Kreditinstituten 

Sonstiaes 
Sonstiae Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 

Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträae 
Versicherungen 

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts· und Beratungskosten 
Sponsoring , Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtum1 und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
EinzelwertberichUgungen und Abschreibungen auf Forderunaen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßaabe von &5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiaes 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Abschreibunaen 
Abschreibunaen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

Sonstiaes 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibunaen auf Finanzanlaaen und auf Wertpapiere des Umlaufvermöaens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 
. [EUR) 

"
1\Jt. Kürzungen 
, [EURJ 

Anerkannte Kosten 
[EUR) 
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Anlage 1b 

Position 
imBAB 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1 .b. 
5.6.2. 
5.6 .2.1. 
5.6 .2.2. 
5.6.2 .3 . 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.a . 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.b. 

·­
~;~ ~A 

„;::.~t-;.· Kostenart •..;~.,..~

Alf­ „ 
~,s, .-,: 

.":~~;.-.-""' "ii! .•~ 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderunaen 
Aktivierte Eigenleistunaen 
sonstige betriebliche Erträae 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

Erträge aus der Auflösuna von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebl~_e l;_rtr~ge 

Erträge aus Beteilig1J119en 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Erträae aus anderen Wertpapieren und Ausleihunaen des Finanzanlacievermöaens 
davon aus verbundenen Unternehmen 

SonstiQe Zinsen und ähnliche Erträae 
Erträge aus FinanzanlaQen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Poolin 

Erträae aus Wertpapieren 
Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstiQe Zinsen und ähnliche ErträQe 
Umsatzerlöse _(nicht aus Netzentaelten 
erhobene KonzessionsabQaben 
Erlöse aus EEG 

davon aus Wei!eraabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus K\11/K-G 
davon aus KWK-Stromverkauf 
davon aus AusQieichszahlunaen von ÜNB ( 
sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
Netzkosten l.b. nach AbzuQ kostenmindernder Erlöse 

" .:._:~ 

.~ 

~~ 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

Kllrzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
[EUR) 
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Anlage 2b 

Berechnung der kalkulatortscl18n Elgenkapllalvenfnsung 
,; 

Position 
1mEHB ,, 

.;:17 ••~ „~ 

S.zeichnung 

„~' ·~.· ~...:,;. -:-·~· .-; 

. - .~ 
.,. 

~ '·~ · . 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3 .1.1 . 
3.1.1.1. 
3.1.1.2. 

3.1.1.3. 

3.1.1.4. 

3.1.1.5. 
3.1.2. 

3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.S. 
3.2. 1en 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3 2.5. 1Sonstiges 
4. IBllanzwerte der Flnanzanlaaen 
4.a. 1davon verzlnsliche Flnanzanlagen 

4.b. 1davon Werte aus Cash·Poolin 
4.1 . !Anteile an verbundenen Unternehmen 

4.2. 
4.3. 
4.4. IAusleihunoen an Unternehmen. mit denen ein Betamounosverhältnis besteht 
4.5. 

4.6. 
5. 
5.1. 
5.2. 

5.2.a. 

5.2.1. 1FOlderunoen aus Uelerunoen und Leistungen 

5.2.2. 1Forderungen gegen v81bundene Untemellmen (Z.B. Casll-Pooling) 

5.2.3. 

5.2.4. 

5.3. 
5.3.a. 

5.3.1. 
5.3.2. 

5.3.3. 

5.4. 
5.4.a. 1davon verzinslicher Bestand an Kass~ und Guthaben 
6. IAktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Anfa"9e-nd 1011 f.ndb9ol1nd ZOii Mfanll•-1111'1112DI1 
11„NB Kwnunven laut NB- ~ 
[EURJ [ElJR3 [EURJ 

......... 
 

-~ ·..;';"' 

Kurzungen 

•.. ·:-.. 

Endbnt.ond 2011 
 
BlieuA 
 
(EUR) 
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Anlage 2t> 

8er9LMW\Q der 
kallwlatonKh•n 

ElgenbptlAllPo.ibon 
imEHB 

(..~".' 
;.,.. ~"t"t 

~ :~{ 
" .... ~ 

·~ • Bezetc:Mung 

~!i'r. 
1!f:' 

f :;:~ 

7. !Steueranteil der Sonderposten mit Rücklagaonteil 
6. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

ROckstellunaen 
Rückstellunaon für Pensionen und ähnliche Veroflichtunaen 
Steuem1ckstellunaen 
sonstioe Rückstellungen 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

Unverzinsliche Vortindllchkelten aus Lieferungen und 
Lelstunaen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Netzan•chlusskosten 

Sonstige Vertindllchkeit.en, die zinslos zurVerfügung stehen 

7 StromNEV 

1. ISteuennesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 

2. 1Hebesetz (~ 16 GewStG 
3. IKalkulatorischo Gewerbesteuer 

j 
1 
1 

lAnfmgsbestend 2011 1 
IMllNB 

' (aJRJ 1 

„......,._ 1 Anfangsbestand l011 
' BNmA 

(EUR) 

E.n<lbffland 2011 
laut NB 
(E~ 

""· ~ 

.„ · -.:;~ 

fnd­ tend2011 
81'11ellZA 
(EUll) 
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l\nlage 3b 

.~. Berechnung dtr kalkulatorl•cht n Restwerte und der kalkulatonechen Ab•chrelbungen 
i--­··-- · 

Reatwflteder Raaiw.11e cf« . ! Ab&clll'Nbungen 

·~ 

ang.-ndwte _ 1 
RH l'#el1e zu TNW zu TNW ll EK· Nutzul)99d8Uer on.llle 1 Tag„ nauwerte AK/llK AK/HKT-;·1· 

[EUR] <-· Quono[J.,.re) . (EUR) 
[EUR]~ ' 

An!Agengruppe 

Kabel 220kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannu 

Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 

Stand: 07.09.2015 Seite 1 Y0r1 8 



Anlage 3b 

für die l:nnltllung Rnl"'9rta der Restwerte der Ab!IChretbungeo11ng-nd-ta Summoider kllk. Abechr, T8Qeatle~r1• AK/HK AKMi< Restwerte zu TNW AKIHK r FK-Anlagengruppe • Nutzung..Uu• 
[EUR] [EUR)[Jahre) 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileilunaen 110-380kV 

Stand: 07.09.2015 Se1te2 von 8 



Anlage 3b 

[EURJ 

Restwerte der R.,.twerte der Absch..,bungen Absc.hn11bungoon 
SummeAKJHK AMtK R- rtezuTNW zu TNW•EK· AKIHK x Fl<· 

[EUR] 

".._,~1 

Anl-.itngruppe 

Freileitunoen 1 kV 

:• " ·~ 

an~del• 

Nutzungsd-r 
[Jahre} 

Faktotr.ih• I Tao-n-e 

S Land: 07.09.2015 Seite 3 von 8 



Anlage 3b 

~::::·:· 
Abschre1buno-nangewendete J sUrnmeAnschaf· Tagh neu-rte RMtwerte 2.U TNW 11.K/HK 1' FK·AnlagengrupP" NutzunQ11lkuf r 1 Flllctomllhe

f\mg•1• hr [EUR] (EUR][Jahre] 

380 / 220/1 10/30110 kV-Staüon 
Hauptverteilerstationen 

Stand: 07 09.2015 Seite4 von B 



Anlage 3b 

Restwert& der Rntwerte der Ab" tt....bungen 
SummeTag„neuwerte AK/HK AKIHK Re-rte zu TNW AKIHK •FK·Fllldomtlhe 

(EUR] [EUR] 1 
Anlagenenippe 

Hauotverteilerslationen 

Ortsnetzstationen 
Kundenstationen 

S!ond: 07 09.20 15 Seite 5 von 8 



Anlage 3b 

Resiw.rte det Restwerte der Abschreibungen8Tl~ete 
T~eanellW9rte Al(IHk AMIK Reatwerte zu TNW AK/HK ir l'K·Nutnmgedauer 

[EUlll) :·, [EUR][Jahre] 

.-.·•.• „, 

· Anlag•nQNPP8 

Stationsqebäude 

Zähler, Messeinrichtungen, Uh 
Femsorechleitunaen 

Stand: 07.09.2015 
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Anlage 3b 

·y 
~~~. k.... ­

.i~: fOr <11• Emnttlung Rest>ntte clet Restw•rteci.tangewtndete " Summader k1lk, Abach< Tagean~e Al</HK AK/HK Restwert• zu TNWNutnmgoulauar 1Fllktorr9iha 
(EURJ [EUR)[Jahre) 

Anlaeengruppe 

Stand: 07.09.2015 Seite 7 von 8 



Anlage 3b 

i 
for <fie Ermdtlung

1dark allo. Abechr
Anlage"ORIPP& 

verweodete AK/HK 
[EUR]1 

Grundstücksanlagen, Bauten ro 
 
Betriebsqebäude 
 

Werkzeuqe/ Geräte 
 
Laoereinrichtun1 
 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuqe 
 
Schwerfahrzeuqe 
 

Sland: 07.09.2015 

•";.• endete 
NIJ1mngsdeuer 

[Jahre) 
~ektoinotoe 

Re-r11tdet Restwerte der · · j Abachr"1bunll*fl Absch'91bungen 
Tageaneuw.rt9 AK/HK AllJHK Restwerte zw TNW zu TNW a EI<· AK/10< • FK- Summe 

[EUft] [E.UR) 1 Quote 
[EUR) 
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Anlage 1c 

Position 
imBAB 

1. 
1.1. 
1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1 . 

1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1 .5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 

1.1 .2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1 .2. 7. 
1.2. 
1.2.1. 

1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

;:,:---:.„~ 
# ·­ ~' •::. Gesamtkostenblatt 

•• $ 

_;_:·.~":~;.~ , Kostenart 
'~"~~ 

~"lb1J'i~~~:„t"'" _, t ·. 

Aufwandsgleiche Kosten 

Materialkosten 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Aufwendunaen für die Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendunaen für bezogene Leistungen 
Aufwendungen an vmg_elagerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehälter 

davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

~i,r 
~· 

Vom Ne1zbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

~·~"" . 

~'~ Kürzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Anlage 1c 

.,. 
Vom Netzbetreiber, '~Position ·!.'" ~ t}~r ~ ~.;J~ Kürzungen Anerkannte KostenKostenart angegebene Kosten 

[EUR) [EUR]imBAB ;···l"1 ~·. 
" [EUR) 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese In der
1.2.2.a. 

Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Altersversorgun1.2.2.1 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendun(len 1.2.2.2 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen1.3. 
gegenüber verbundenen Unternehmen 1.3.1. 

eaenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliaunasverhältnis besteht 1.3.2 . 
gegenüber Kreditinstituten 1.3.3. 
Sonstiges1.3.4. 
SonstiQe Steuern1.4. 
Sonstige betriebliche AufwendunQen1.5. 

1.5.1. 1Konzessionsabaaben 
1.5.2. 1Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträae 

1.5.3. !Versicherungen 

1.5.4 . 1Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5. 1Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratungskosten 1.5.6. 
Sponsoring, Werbung, Spenden 1.5.7 . 
Reisekosten und Auslösungen 1.5.8. 
BewirtunQ und Geschenke 1.5.9. 
Wartung und Instandsetzung 1.5.10. 
EinzelwertberichtiQungen und Abschreibungen auf Forderungen1.5.11 . 
Zahlun(len an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§_ 5 Abs . 4 StromNEV 1.5.12. 
Sonstiges1.5 .13. 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 1.5.14. 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

1.5 .15. 

1.5 .16. Betriebsangehörigen 

2. Abschreibunaen 

2.1. Abschreibunaen Immaterielles Anlaaevermöaen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
2.1.1. 

Rechten und Werten 

2 .1.2. Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 2.2. 
Abschreibungen Umlaufvermögen 2.3. 

2.4. Abschreiburnien auf Finanzanlaoen und auf Wertpapiere des Umlaufvermö(lens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen3. 
4. Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Erlösel.a. 
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Anlage 1c 

:.. ;.-·~·~-:": „)~ ·: <.~·­
-~.:~-~. ; .... '1.:;_;„ · 1 . (;J:?~Position „ ·i.:,;:­KostenartimBAB 

.,~'....." --~·· 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderungen5.1. 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge5.3. 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 5.3.3. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 5.3.5. 
Erträge aus Beteiligungen5.4. 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträqe aus anderen Wertpapieren und Ausleihunaen des Finanzanla ens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonsfü1e Zinsen und ähnliche Erträae 
5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 5.6.1.a. 
5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 
5.6.2. Erträge aus Forderung~n_u_nd sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.2.1. Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
5.6.2.2. Erträge aus Ford_eru_ngE!n_g!!gen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poolin 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1 . 
5.7.2. Erlöse aus EEG 
5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
5.7.3. Erlöse aus KWK-G 
5.7 .3.a. davon aus KWK-Stromverkauf <& 4 Abs. 2 KWK-G) 
5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KVl/K-G) 
5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
 

Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
 

l.b. !Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

erhobene Konzessionsabgaben 

Vo~ Netzbetreiber 
Kürzungen · Anerkannte Kosten angegebene Kosten 

[EUR) [EUR)
[EUR) .:•" 
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Amge2c 

Position 
111111!1-lB 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1-1 .1. 

3.1.1.2. 
3.1.1 .3. 
3 .1.1.4. 
3 .1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

~;· 

.;'""C,.~„~„ 

3.2.4. 1Grundstücke zu AKIHK 
3.2.5. 1Sonstioes 

Bez4*:hnW1<1 

4. 1Bilanzwerte der Fin.1.nz11nlagen 

4.a. 1davon verzinsliche Finanzanlagen 
4.b. 1 davon Werte aus Cast>-Poolin· 
4.1. !Anteile an verbundenen Unternehmen 
4.2. !Ausleihungen an vorbundono Untomehman 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5. 
5.1. 
52. 

52.a. 

5.2.1. 

„.„':.. 

5.2.2. Forderungen gegen vertlundene Unternehmen (:.B. CasM'ooling) 

5.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
Betemgungsverhältnis besteht 

5.2.4. 
5.3. 
5.3 .a. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. ben, Guthaben bei Kreditinstituten und Sehe• 
5.4.a. 
6. 

Berechnung der kelkulatortech•n ElgenupltalverztMung 

_, 

Anr~llU'-nd 21t11 
l•Ul"8 

., • [f.'URJ
,.1 ~ 

Kllmlngen 
Anranglllft!Alncl 2011 

BNalzA 
(EUR) 

··-·'""'· 

fnd-d:Z.011 
leutNB 
(EUR] 

M.urzungen 
~21111 

9INtzA 
{EUR] 

-ae-rilchnung der 
~ulatortlld'ien 

ElgenQpltal· 
YOR1n1ung mit 
•nwtcmmten 

Bltrllgen 
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Anlage 2o 

,;r~~;_;~::.;<' ,,,.„. 
Poalfton Bezeichnung „~,;;,;: .;' 1 

:·~ ''. -·­1mEH8 

i. . 
• Ant1"09De&t1nd 2011 

llut Ntl 
(EUR) 

Kllrzungen 
Anl1ngcbut1nd 2011 

Bt.latzA 
(Eli~! . 

en-and2011 
a.usNB 
[EUR) 

Kur:zungen 
Endbatand 2011 

BNetzA 
(EUR] 

Bentchnung der 
kaAluh1toiWchen 

Elg@nk8p1i.I• 
verzlnsung 11111 ' · 

1n<1rl<annten _,., 
Betr.., ' 

7. Steueront1il der Sonderposten mit Rücklaaeanteil 
a. RUckstellunaen 
8 .1, Rückstellunaen für Pensionen und ähnüche Verpnichtungen 

8.2. Steuem'.ickslellunaen 

83. sonstige ROckstellunoen 

9. Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

11. 

12. 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 . 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 

22 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Lelstunoen 
Erhattene Baukostenzuschüsse elnschlleßlich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die z.instos zur Verfügung stehen 

1. I SteuennesSZllh l (§ 11 Abs. 2 GewStG 

2. IHebesatz (§ 16 GewStG 
3. 1K•lkul•toriscne Gewerbestauer 

,,... -
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Anliige 3c 

Berechnung der kalkulatonschen Res!Mrte und der kalkulatorischen Abschreibungen .,,-----,...-----.­
.,---- , - - -- - - -..- Realwerte a:;-i-- ---·- ·1;.;::;;:;,u11gen

fW die En.-ttlung 
T11Qaoeuwert11 AK/HK •v• IRHtw91\8 ZU TNW ZU TNW „EK•Anachaf· I"-'kalk Abschr.Anlagengruppe Faktorrelh<I fung• Jahr ve..-idete AKIHK (EUR) [EUR) .. Quote 

I [EUR) ' [EUR] 
~~ ·---~~ .. .-----II. ..,...,.~~

Abachrelbun;.:-r~b.:~u.~ 
AKIMK a FK- Neuanlagen 
 

Quote (EUR) 
 
(Jahre] 

Kabel Mittelspannungsnetz 
 
Kabel 1 kV 
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Anlage 3c 

: . ~ 
rar dl• Ermittlung Rtttwerte der Ret !Werte der Amcilrelbungen AbSchrerbungenan~ndehl Abschrediungen SummeAnse.hat der kalk. Abachr. T119"neuwerte AKIHK AK/HK Reafwerte ZU TNW ZU TNW a EJ<. AKIHKwFK·An&.gengruppe Num.rn119d<ou.,. F4ktorreot1• Neumnlagen Abschrejbun~verwendete AKIHK run11•J•hr (EUR] Quote· Nau•nlagen • (EUR)• Al!Mlagen · Quote[.lehr.) [EUR] (EUR] ­[EUR] (EUR]lfURJ [EURJ [Jahre! 

Kabel 1 kV 

Freileitunaen 1 kV 
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Anlage 3c 

RestwHtada< Restwerts der , Ab1ehreibun9'"1 Abs<h,...1>ungeneng-•mdete 1 ;.­ su......Tageaneu-rt• A!VHK AKMK Re.twerte Zli TNWI lU TNW A EK· AK!HK x Fl<·NU12ungad<1UH' Falltorreihe 
[EUR] [EUR]

(Jehre] 1 '" .; 
Anlagengruppe 

Schutz·, Mess- und Überspann1 
SonstiQes 
380 I 2201110/30/10 kV·Station· 

Hauotverteilerstationen 
Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 
Kundenstationen 
StationSQebäude 

~~~:~~n~e~~~~~;i:~:~~Sl1e~j 

Stond· 07.09.2015 
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Anlage 3c 

·, ' 
Res.Nrerteder Abscilr..ibungen SummeAK/HK ,. Realwerte zu TNW AKIHKx FK 

[EUR) 

-:~i •Ft;:· 

Schalteinnchtunaen 

für die Enn1t11ung 
dar kal"' Abschr 

ange-ndeta 
NUIL\rngedauer 

[Jahre) 

TagMn..-te 
(EUR] 

S!and: 07 09.2015 
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Anlage 1d 

t~~~·' Gesamtkostenblatt 
,..:·. 

f.­

Position 
imBAB 

1. 
1.1. 
1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 

1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1 . 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1 .2.6. 
1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

r • ;.'! ....-~), 
-..;, ;~ "':':."'-J.' 

:'i,;.,(6,-,. „ . .,...~:~i•:~~'.r Kostenart ' 
,..._ 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 

davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

~:~:$r.~," 
.:j::füil:_. 

r;..;.: 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Aufwendunaen für die Beschaffuna von Verlusteneroie 

Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 
Sonstiges 

Aufwendunoen für bezoqene Leistungen 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendunoen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun~en 
Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehälter 

davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

·Kürzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosteri. 
[EUR] 
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Anlage 1d 

•v+~I •'!~~-·-:,„:;„?:......'·.~... ~_,. -i; ':. 
;•· '„'t __; ! »' x;:~;~',_~> ·~n~ Vom Netzbetreiber ;; ~ ....-... _.;;Position i t~·,~l:~l:·· ?~,~~~ :.·.:: Kürzungen Anerkannte Kosten :>:'.': - +·... ·rKostenart .~'~ angegebene Kosten Im SAS [EUR]~ "(f' [EUR]

:~i :~·~- · [EUR] • 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der1.2.2.a. 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

1.2.2.1 Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 1.2.2.2 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 
1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliaunasverhältnis besteht 
1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 
1.3.4. Sonstiges 
1.4. Sonstiae Steuern 

Sonstige betriebliche Aufwendungen1.5. 
1.5.1. Konzessionsabgaben 
1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

Versicherungen1.5.3. 
1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.6. Rechts- und Beratunaskosten 
1.5.7. Sponsoring, Werb_u_ng,_Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 1.5.8 . 
Bewirtung und Geschenke1.5.9. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 1.5.11. 

1.5.12. Zahlumien an Städte oder Gemeinden nach Maßg~b_E!_von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges1.5.13. 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 1.5.14. 

1.5.15. für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1.5.16. 

Betriebsangehörigen 

2. Abschreibungen 

2.1 . Abschreibungen Immaterielles Anlaaevermöcien 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 2.1.1. 
Rechten und Werten 

2.1.2. Sonstiges 
2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 
2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 

l.a. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmlndernden Erlöse 
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Anlage 1d 

Anerkannte Kosten 
(EUR] .,. 

Positio·n 
imBAB 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1 .a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1 . 
5.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

......; 

l.b. 

,X . ;,:<'.> :'f: ·.·•':'"~'-: 
-~··C'"'°!:''· .·.; Kostenart 

'°f' -.-: ~"'.• %;.,.,=:;­

-<t ~.:~_..---~„ 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderungen 
Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge au~ Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 

,...~ 
,~~·~*" 

lf-" ~ 
:~~~ ~„, 

-, 

Erträae aus anderen Wertp~f>ieren und Ausleihunaen des Finanzanlaaevermöaens 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Sonsfü1e Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträae aus Finanzanlaaen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash-Pooling 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen_lJ_nQ_Leistungen 
Erträae aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poolin 
Erträge aus Forderungen g~gen Unternehmen,_ mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträae aus sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträae aus Wertpapieren 
Erträae aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten 
erhobene Konzessionsabaaben 
Erlöse aus EEG 
davon aus Weiteraabe des aufaenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Stromverkauf l!ii 4 Abs. 2 KWK-G) 
davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 

Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

Vom N&tzbetreiber 
angegebene Kosten 

(EUR] 

KOrzung&n 
[EUR] 
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Anlage 2d 

:·.~·B&reehnung der kalllulatorl!lchen ElgellUpltalverzlnsung 

POSltion 
lmEllB 

.„„ 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.1.1. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 

~~· ~~~:;)··· 
.:-~ · Ji{H.-·
:l'-,'X,f"• 

Bealehnung c': . 

_,, 

1ens 

3.2. 1en für Neuanlaaen 

3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 
4. 
4.a. 
4.b. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

4.5. 
4.6. 

5. 
5.1. 
5 .2. 

5.2.a. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 
5.3. 

Immaterielle Vermöaensgegenstände des Anlagevermögens 

;eleistete Anzahlun.a und Anlaoen im Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanlaaevennögens zu AK/HK 
Grundstücke zu AKIHK 
Sonstiges 

Bilanzwerte der Finanz.anlaaen 
davon verzinsliche Finanzanlagen 

davon Werte aus Cash-Poolin, 

Auslethunaen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Bilanzwerte des Umlauf\lennöaens 
Vorräte 
ForderunQen und sonstige Vermötiensgegenstände 

davon verzinsHche Forderungen und sonstige 
Vermögengegenstände 

FOfderungen aus Ueferungen und Leistungen 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash·Pooling) 

5.3.a. 1davon verzinsliche Wertpapiere 

5.3.1. !Anteile an verbundenen Unternehmen 
5 3.2. leigene Anteile 
5.3.3. lsonsLiae Wertpapiere 
5.4. 1Kassenbestand, Bundesbankguthaben. Guthaben bei Kreditinstituten und Scheck: 
5.4.a. 1davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 
6. IAl<tive Rechnunasabarenzunasposten 

Anfa-beetend 2011 
la<nNB 
(EURJ 

Kunung11T1 . 
Anfangsl!Hlalld 2011 
~ 
(l;URJ 

l!nclbftWndl0'1 
1•111 NB 
(EUR) 

Kununge.11 
endbu1.&nc12011 

BNtllZA 
[EUR] 

Ba..edwwn11 dltt 
kllkulalorlleh„ 

Elgennp11a1. 
vetzlnaung mit 
•--lllVll.9n 

" Setrlgm 
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Anlage 2d 

~. :.~ 

Po„tton 
1mEH8 

„„. ·~~~~!;·~„:- ~~ . 

7. 
8. 
8.1 . 
8 .2. 
8 .3 . 

9. 

10. 

11. 

:f.il Bazetchnung . 

Steueranteil der Sonderoosten mit Rücklaaeanteil 

Rückstellunaen 
Rüc!<stellungen ror Pensionen und ähnliche Verpflichb.maeo 
Steuenilcl<stelluncen 
sonslice Rückslellunaen 

Erhaltene Vorausuhlungen und Anzahlungeo von Kunden 

Unvenlnsllche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

Erhaltene BaukostenwschOsse einschlidlich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Netzanschlusskosten 

r1•:-'·. 

12. Sonstig• Verbindlichkeiten, die zfnstos zur Verfügung stehen 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

,".\ ... 

Anl•ng111e1t1nd 2011 
leutNB 
(&URJ 

Kwrzun1111n 

-:}' 

Anfanga-ncl 2011 
B­
[EUl!J 

En-stand 2011 
laut NB : .. 
(El)l1) 

;•. 

Kurr-n 
E~d2011 

9IMtzA 
(&UR} 

Berechnung 1181 
kalkulatorulchen 

ftQenkapobll· 
•trzlnaung mit 
an.rt.•nni.n 

119trll9fin 

1. ISteuennesszahl C§ 11 Abs. 2 GewSIG) 
2. 1Hebesatz (§ 16 GewStG 
3. IKalkulatorische Gewor!>esleuer 

::· 
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Anlage 3d 

ij_,­ Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatort.chen Abschreibungen 

[
·-·- ·---- -. ·---- • ---- - r 

für die Ennlttlung Realwerte d„ang.......dete ! ' · ' "' 1 1 Realwerte der Abac.hnftbungen

AMchef· de< "81k. AbachrAnlagengruppe Nutzun~auer 'J Falttorreihe TaQesnauwerte AK/HK AK/HK zuTNWr EK·fun~Jahr . , verwendete AK/HK lJati„J . . · , [EUR),„ ! (EUR] 1 

Kabel 220 kV 
Kabel 110kV 

Kabel Mittels1 
Kabel 1 kV 
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Restwarte der . fur die Enn1ttlung 1 811g...,endate 1 . . 1 1 1 Reatwel't9 der .'. · · : 1 Abachre1bungen 1 Abschra1bung1n Abechreobun •n Su 
AK/HK Real'Nef'te ZU TNW zu TNW. EK- AK/HK. FK- g """9AnlmgengrulJPI , An•chaf· !dl1 kalk. AbsChr. Nutzungsd•uar Fel<lorreihe 1 T"90'9neuwerte AIVHK .„ [EURJ . Quote Quote Nauanlagen AbKll„•bUflg•n 1 l'ung•1ahr ~-~!~AK/HK [Jahre) 1 . (l!U~ • All •nlagen • , • Neuana.g.., ­

„ " [E.UR) [Jallre) 1 (EUR) 1 (EUR][EUR] (EUR).Y 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Stand: 07.09.2015 
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Anlage 3d 

an~e 

NutzungM.auw iF_ 1 
(Jahr•) , 

Tage.nauwerte 
[EUR] 

R„-rtazu TNW 
[!UR) 

Summa
Anl9ngtuppe AMc.tlllf 

Freileit1 

SLlnd: 07.09.2015 
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Anlage 3d 

Rntwetted.,. Absc-hrelbüngan 
All/HK Rntwerte .tu TNW AK/HK • FK· 

. [RIRJ
Anlagengruppe 

1na-dete 
Nutzungsdautr 1 F•ton91he 

(Jahre) 

Tageane1TW11rte 
(WR] 

Realwerte der 
AKIHI\ 

Freileit1 

Freileitunaen 1 kV 
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„ 
Anlagengrupp• 

380 / 220/110/30/10 kV·Statio 
HauPlverteilerstationen 
Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 

Ku ndenstationen 
StatlonsQebäude 

Ansch•f· 
fung•j•hr 

l'Or die f.rm1t1111ng 
dtf' kelll Abachr 1 an11•-ndet• 

verwendet• AKIHK Nutzunp d• u•r 
[EUR) (Jahre] 

Feklutno1he 
Tageane..-ie 

(EUR] 

Ra.twarte der 
Al<IHK 

• Altanlagen • 
(EUR] 

Rntwvrteder 
AIVHK 

• Ni Ulll'l,6(1en • 
(~UR] 

..· 
Rn twerta zu TNW 

(EUR) 

Abachr11lbungen 
7UTNW• EK 

Quote 
[EUR) 

Alnclhnolbuß!19n 
AKIHK • FIC­

Quote 
IJah„J 

Ai.c,hre1bungen 
Nauanl~en 

~UR) 

Su,,,,_ 
Abach„ •bungen 

[eUR) 
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Restwerte der Abach,..bung.., i Abech...it>ungen SummeAK/HK Reatwerte zu TNW AK/HK 1 FK· 1 NOU.Ol.-gen
[EUR] 

[EUR) 

Anl• gengruppe 

Stationsqebäude 

Ansch . .r-
fUnv-Jehr 

fur die Enn11tlung 
der kalk. Ab•chr. 

ve.-ndete AKIHK 
[EUR] 

Tag• aneuwarte 
[EUR] 

Rtt!werte et.< 
AK/HK 

AllQemeine Staüonseinrichtu1 
• ~ "-L - •-' ' 
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R..-rteder Re-erteder Abst.hr­ ungen SummeTagMneuwerte AKIHI\ AK/Hk Rnhwerte zu TNW AKIHK a fl( . 

(EUR) [liUR)
Anlagengruppe AnseMI· 

funo-J4hr 

Schaltelnrichtunaen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, F• 
Ortsnetz-Transformatoren, Ka 

Stand. 07.09 2015 
 Seite 1von8 
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rur d'- Ennittkmg Rntwaneder Restwerte der 
ang--.dete I'Anschaf­ d.,. k•k. Abschr. Reeiw.te zu TNWAnlegengruppe Nuaung.cUuH ~...omuhe i Tagwan•u-rte AKIHK AK/HK 

verwet1°"9 AKIHKf\ln!1614nr [EUR]~ [Jllhre] 1 [EUR] 
(EURJ 

Abschr.ibungen 
 
AKIHK • FK· 
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Anlage 1e 

Gesamtkostenblatt .{o „ ..... 

Position 
imBAB 

1. 
1.1. 

1.1 .a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1 . 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1 .2.1.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1 .d . 

1.2.2. 

t· -· .,•i.'" 
0:.„• · · ~. 

IAufwandsgleiche Kosten 
1Materialkosten 

-· ..·.· _/;;.~ 

-"'""•
:t;?t:·r:.

<~ Kostenart ,, !~ 
~:!·...~- ~•.f ::::<.; ...„ 

1 davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
1 davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

1 davon für Betriebsklndertagesställen für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Aufwendungen für die Beschaffuna von Ver1ustenerciie 
Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erze'!g_ungsanlagen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach K\NK-G 
nach§ 18 StromNEV 
Einspeisemcini3gement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendunoen für bezoQene Leistunaen 
Aufwendungen an voraelaaerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNf':V_(P~c;aking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen für durch Drille erbrachte Betriebsfüh~ng 

'Aufwendungen für durch Drille erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
Sonstiges 
Personalkosten 

löhne und Gehälter 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstäti!ikeit 
davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützun 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 
::-.· 

Kürzungen 
[EURJ 

Anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Anlage 1e 

nPosition 
imBAB 

~. '\ 

~;·~_:· 
Kostenart :r.:~!~ir·· ..,:· ·· 

Vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

Anerkannte Koste 
[EUR] ., 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 

1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

1.3.3. 
1.3.4. 

1.4. 
1.5. 
1.5.1 . 
1.5.2. 

1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 

1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1 . 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 
2.3. 

2.4. 
3. 
4. 
l.a. 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
egenüber verbundenen Unternehmen 
egenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
eaenüber Kreditinstituten 

Sonstioes 
Sonstiae Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 
Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträoe 
Versicherungen 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratunaskosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätiakeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und werten 

Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
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Anerkannte Kosten 
~· [EUR] 

Position 
imBAB 

5. 
5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.3.1. 

5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 

-~~~ 
:..:.) 

~· -~ :>-~
.:;r• 

-~t·.'i·~~ 

„11~;;..,~~\ Kostenart 
J:-.:-:~~ 

.' . t ~.„„... 

1Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
1Bestandsveränderungen 

IAktivierte Eigenleistungen 
!sonstige betriebliche Erträge 
1Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

!Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
!Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
!Erträge aus Blindstrom 
!andere sonstige betriebliche Erträge 
1Erträge aus Beteiligungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 

,'(!:::-::· __„...~ 
\.:!·~ ~· 

Erträae aus anderen Wertpapieren und Ausleihunaen des Finanzanla 

-.'.-l 

.(:­ ......, 

--~f;!~: 

··t-'.i'' ..,,,,,..,;, 

ens 

Vom Netzbetteiber 
Kürzungen 

[EUR] 

5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 

5.6.2. 
5.6.2.1. 
5 .6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 

5.6.3. 
5.6.4. 

5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 

5.7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.b. 

davon aus verbundenen Unternehmen 
Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträae 

Erträae aus Finanzanlaaen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge_ aus Cash-Pooling 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
ErträQe aus Forderungen aus Lieferunaen und LeistunQen 
ErträQe aus ForderunQen Qeaen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poolin 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
Erträae aus sonstiQen Vermöge_nsgegenständen 
Erträ!le aus Wertpapieren 
Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstiae Zinsen und ähnliche Erträ!le 
Umsatzerlöse (nicht aus NetzentQelten) 
erhobene Konzessionsaboaben 
Erlöse aus EEG 
davon aus WeiterQabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Stromverkauf (~ 4 Abs. 2 KWK-G 
davon aus Ausaleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 
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1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1 .1.1. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. 

p_,...... 
lm EHB 

3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

„1'.".1 

3.2.4. 1Grundstücke zu AKIHK 
3.2.5. 1Sonstlaes 

BR111el\nung 

4. 1Bllam:werte der Flnanzanta 
4.a. 1davon verzlnsllche Finanzanlaaen 
4.b. 1davon Werte aus Cash-Poolin< 
4.1. 
4.2. IAusleihun<len an verbundene Untennehmen 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6 . 
5. 
5.1. 
5.2. 

.„ 
„.,„. • 

1sverhatlnis besteht 

5.2.a. 1davoo verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstande 

5.2.1. 
5.2.2. 

5.2.3. 
Forderungen gegen U"temehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 

5.2.4. 
5.3. 
5.3.8. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 

. ,,,.„. 

5.4. 1ben. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
5.4.a. 
6. 

S.rechnung der kalkulatorischen Elgenkapitalverzlnsung 

~ndl01t 
l•lllNB 
{EUR) 

KOrzungen 
Anf~ncl2011 

BNltzA 
(EUR] 

E.-anc12011 
laut NB 

(EUR) -~~"" 

1 

Kllrzungtn 
End.._d 2011 

BlletzA 
(EUR) 

Berechnungder 
Ulblelon.dlltl 

Eigonllapillll 
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;„; 

Poalflon 
1mE.HB .+~~~,-~ 

:."".... ·-~·„ ~,-.'!''.,_~;, 
7. !Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
8. 1ROckstellunaen 
8.1. 1RücksteUunaen für Pensionen und ähnliclle Verpftichtunqen 
8.2. 1Steuerrückstellunaen 
8.3. 1sonstige Rückstellungen 

9. 1Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. !Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Ertlaltene Baukostenzuschüsse einschliellich passivierter 
11. !Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 

Netzanschlusskosten 

12. \Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zurVerfügung stehen 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 6StromNEV 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 1Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% 
29. 1Kalkulatorische Elgenkacitalverzinsun 

., '~· .i ~;,tt . „ 1 J" .„:.j,,.. 

1. 1Steuennesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG 
2. !Hebesalz (§ 16 GewStG 
3. 1Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Anf~nd 2011 \' 
„ulNB 

1 (EUR) , .! 
~· 

K<lmJftg8n 
Anf•ntM>ntancl 2011 

i BNtltZA ; 
(EUR] 

' . ~' 
Bor.chnung der lllilkulatorisci...n Gewert>ntouer 

Knrzungen 

.... 1 
EndbMlallCl2011' ~ 

i.ut t<B 1 
[lUR) 

,,(,, "";: 

El\Qllestand 2011 
BNlllzA 
(EUR) 

-.~„. ~.':.:..,;!'"•' :~„ 

ee·rechn1Lng der 
kalkulatoos•:hen 

El1Jenllarpltal· 
verdn• ung mit 
-.t<annten 

Belfl9en 
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Anlage 3e 

..ri >, ;;.._" 
,, Berechnung der kalkulatonschen Restwerte und der kalkulatoriSchen Abschreibungen 

~·'-· 

·-.-~~~--..-~~~~~-~~~~--=i=:r:;~ .-~--
fllr die ~ll1ung . de! 

Anech8'· 1 der kalk Abschr, angewe<i 8 
., f llll"f1..,....rte Restwerte zu Tl(W 

Ateclnibungen 1Absch=~~:en 
Anlegengruppe 1 funlPfllhr ,...,_,IMte AKIHI< Nutzungadeuer Faktorre1he (EURJ A.K/HI< II FI<- 1 Neuan~en

(EUR] , Quote ,, (EUR)(&UR) (J• h"'J . (Jel;re) . 

Werl<zeuqe/ Geräte 
Laqereinrichtun1 
Hardware 

Hardware 
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Anlage 3e 

Anlage11gruppe AnsGlulf· 
fungajllhr 

fiir d1• Ennlttlung 
!Mr k• lk. Abechr, 

vett11,,,,dm AK/HI( 
[EUR] 

angewendete 
NutzungtdlUM 

(J• hre} 
raktOfftth• 

Tagesneuwerte 
(EUR] 

Restwetta der 
AKIKK 

• Altanlegen 
[fUR] 

Rntwerte der 
AK/HK 

• Neuanlegen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[l!UR] 

Abscbr8'tlungen 
zuTNWx EK· 

Quote 
(EUR) 

Ab9ch,..bungen 
AK!HK • FK· 

Quollt 
(Jahre) 

Abschretbunv-1 
Neuanlitgen 

(EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 

Sottware 

Stand: 07 09.2015 
Seite 2 von 2 



Anlage 1 f: Gesamtkostenblatl 

Gesamtkostenblatt 

Vom Netzblltr•lberPosition KGrzungen Anerkannte Kosten Koatenart angegebene Kosten lm BAB [EUR] [EUR][EUR] 

1. IAufwandsqleiche Kosten 

1.1. 1Materialkosten 

1.1.a. 1davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

1.1.b. 1davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

1.1.c. 1davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

1.1.1. !Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendunqen für die Beschaffuno von Verlusteneroie 

1.1.1.2. Aufwendunqen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeuqunqsanlaqen 
1.1.1.2.1. nach EEG {exklusive Einspeiserrian!l9E!rnE!nt-M~ßnahmen) 
1.1.1.2.2. nach KWK-G 

1.1.1.2.3. nach !l 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1.2. Aufwendunqen für bezooene Leistunoen 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß §_1_1_~b_s. _2 StromNEV (Pancaking) 

davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 1.1.2.1 .c. 
1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendunoen für sinqulär genutzte Betriebsmittel 1.1.2.4. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen1.1.2.6. 

1.1.2.7. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
1.2.1.b. davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1.2.1.c. 

Betriebsangehörigen 
 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der

1.2.1.d. 

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Stand: 07.09.2015 Seite 1 von 3 



Anlage 1f: Gesamlkostenblalt 

Position 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 

Kostenart 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen. soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

AltersversorQung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
enüber verbundenen Unternehmen 

enüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliounosverhältnis besteht 

enüber Kreditinstituten 

1.4. ISonstiQe Steuern 
1.5. ISonstiae betriebliche Aufwendun 
1.5.1. 

1.5.2. 
1.5.3. 

1.5.4. 
1.5.5. 

1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 

1.5.9. 
1.5.10. 

1.5.11 . 
1.5.12. 

1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

raten, Gebühren und Beiträoe 
Versicherunaen 

Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratunaskosten 
Soonsorlno, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtuno und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreib1Jrl9en auf Forderungen 

ZahlunQen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstioes 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätiokeit 
für Berufsausbilduno und Weiterbilduno im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Abschreibunaen 

Abschreibunaen Immaterielles Anlaoevennöoen 

Konzessionen. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

2.1.2. 1Sonstiges 
2.2. IKalk. Abschreibunaen Sachanlagevermögen 

2.3. !Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. !Abschreibungen auf Finanzanlagen und aufWertpapiere des Umlaufverrnöaens 
3. 1Kalk. Ei11enkaoltalzinsen 

4. IKalk. Gewerbesteuer 

l .a. INetzkosten l.a. vor Abzua der kostenmindernden Erlöse 

Vom Nettbetrelber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kil12ungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
[EUR) 
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Anlage 1f: Gesamtkostenblatt 

Position 
1mBAB 

5. 
5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 

5.4. 
5.4.a . 

5.5. 
5.5.a. 

5.6. 
5.6.1. 

5 .6.1.a. 
5.6.1.b. 

5.6.2. 
5.6.2.1. 

5.6.2.2. 
5.6 .2.3. 

5.6.2.4. 
5.6.3. 

5.6.4. 
5 .6 .5 . 
5.7. 

5.7.1. 
5.7.2. 

5 .7.2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a . 
5.7.3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Koatenart 

Kostenmindernde Erlöse und Ertrl!Qe 
Bestandsveränderungen 

Aktivierte EiaenleistunQen 

sonsti!:1e betriebliche Erträge 
Erträae aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 

Erträge aus der Auflösu_11g von Baukostenzuschüssen 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 

andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträae aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträae aus anderen Wertoaoieren und Ausleihunaen des FinanzanlaQevermöQens 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Sonstiae Zinsen und ähnliche Ertrl!ae 
Erträae aus Finanzanlag_en 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträg~aus Forderungen au_s Lieferungen und Leistunoen 
Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poolingl 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstiae Zinsen und ähnliche Erträge 
Umsatzertöse (nicht aus Netzentaelten} 

erhobene Konzessionsabgaben 
Erlöse aus EEG 

davon aus Weiterg;ib~d~~ l!l.Jfgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 

davon aus KWK-Stromverkauf (~ 4 Abs. 2 KWK-G 
davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G} 
sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Erlöse aus§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Netzkosten l.b. nach Abzua kostenmindernder Erlöse 

Vom Netzbetreiber 
angegobene KCMiten 

[EUR] 

KOrzungen 
[EUR] 

Anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Anlage 2 f: Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Berechnung der kalkldat.Drlschen Eigenkapitalverzinsung 

Ber9chn1Jn11~ 

kalku18torteehen 
Am~ZOt1 Anfangebelltand 20H Elldbnblnd 2011 (Rdbn1and 2011 E.lgfllkapital-Position 

lm EHB 

1. 

2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1 .1.1. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.1.1.4. 
3.1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3.1 .2.4. 
3.1.2.5. 

Bezelchmmg 

3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 1Sonstioes 
4. 1Bilanzwerte der Flnanzanla 
4.a. 1 davon verzinsliche Finanzanlaaen 
4.b. 1 davon Werte aus Cash-Poolin 
4.1. 1Anteile an vertlundenen Unternehmen 
4.2. 1Ausleihun<1en an verbundene Unternehmen 
4.3. 

4.4. 
4.5. 
4.6. 
6. 
5.1. 1Vorräte 
5.2. 1 Forderunoen und sonsli<1e Vermö<1ens<1!!!lenstände 

1unosverhältnis besteht 

5.2.a. 1 davon verzinsliche Forderungen und sonstige Verrnögengegenstande 

5.2.1. 
5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 
5.3. 

Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 

5.3.a. 1 davon verzinsliche Wertcaciere 
5.3.1. !Anteile an vertlundenen Unternehmen 
5.3.2. 1eioene Anteile 
5.3.3. 1sonstioe Wertoaoiere 

5.4. 1Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsliluten und Schecks 
5.4.a. 1 davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 
6. IAktlve Rechnunasabarenzunosposten 

lllutNB 
flURJ 

Kllnungen BNetzA 
[Ellfq 

MUI NI 
(EU"] 

Ki.lroM1igen BNetzA 
(EUR] 
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Anlage 2 r: Bem:hnung der katlwlatortschen EiSenkapltalve~lnsu„g 

S.rechnlMlJ 0... ....~ 
Aft1111qlbett&"" 2D11 , EtlclbMllNI JG 11 Entlbnla!UI 2011 [)Vellaapt81­Anf~2011 ilPosition 1 

' "" EHO 
S..retclwtung 

7. ISteueranteil der Sonderposten mit ROcklaaeantell 
8. 1ROckstellunaen 
8.1. 1ROckstellunoen für Pensionen und ähnliche Vert>fllchtunaen 
8.2. 1Steuerrückstellunqen 
8.3. 1 sonstiqe Rückstellunaen 

9. !Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. 1Unverzinsliche Verbindlich ketten aus Lieferungen und Leistungen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse elnschllaBllch passivierter 
11. !Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 

Netzanschlusskosten 

12. !Sonstige Verbindlichkeiteo, die zinslos zur Verfügung stehen 

13. 
ZS2 
12. 
13. 
14 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

1 M~v:: 1 
' . 

K1t~"""P'! ! (lUR] 

1 

„„ 11111 
[E\Ji.t 

K~ 8NltlA 
(l\Jfl;) 

1. !Steuermesszahl(§ 11 Abs. 2 GewStG 
2. IHebesalz (§ 16 GewStG' 
3. 1Kalkulatorische GeWl!rbesteuer 

I NllUA 
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Anlage 3 t. Berecllnung der kalkulatortscllen Restwerte und der lr.atkulatortschen Abschreibungen 

EMrttchnung cter kalkulatortachen Restwerte und de-r kalkulator1achen Abathrwlbungen 

R.,._,,. _.fllf dl• Ennttt""'v At>KhrelblOl>Q<lf\ 1Abechre<bungt n 
derMlk AM<;hr T&gesneuwene AKIMK

Artge#Nldele 
Reatw.tu zu THW IU TNW x EK· Al<IHK II FK· Nutz..~uer P'ei.\on'91he 

(f URJ (EVl'I]IJ.,,,.l l 	 J 
 
1 
 

AnlaQeng.uppe 

Kabel 220kV 
Kabel 110 kV 
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Anlage 3 f: Berechnung der ka1kulatorisehen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

fu• die Ermntlung 
ano-tdtoteAnar.htl· der kau, AbadV.Anlagengruppe Nutzunvad.uarlung•jahr 

[Jal>l•I 

Betriebsoebäude 

Re•tw«te der Resi-rte der 
 
AbK!tAllbungien l I Abschr-ung.en 1 su..,,,,.A.KMK AK/HK 
 RUlWerte zu TNWF-.tonelh• I'F"9Mne­
 AKIHK X FK· Neu~n Allachl'lllbu~

[E-URJ [EUR) 
Quote [EUR) I [EUR]
[Jllh ...) 

Sland: 07.09.2015 Seite 2 von 3 



Anlage 3 f" Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

Absctrreibung&n 
 
AK/HK • FK. 
 Anlaganonippe 

Hardware 
Software 
Leichtfah12euoe 

Leichtfah12euae 
Schwerfah12euae 

Schwerfah12euae 

lur die Eriroittlung 
Anw..t· 1dar k alk Ab!loeihr 
fun9ajel\r verwendet• AKIHK 

(!;UR) 

faJ<tonelhe 
Tage......,W8f1e 

(EUR) 

R„ ,_rted« 
.41(/fll( 

Res1W11rte der 
AK/ttK 

Abschfe1bu"99'1 

Rn rwerte zu TllW'I tu '1WV • EK· 
(EUR) Qu~ 

(EUR) 
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1.2.1.tt 
Dez. 2008 

1.2:2. 	 jSozlale Abgaben und Aufwendun~en für AlteraverSQf9
davor: be!nebliche und tarifvertraglici'le Vereinbarunge1.2.2.a. soweit diese in der Zeil vor tlem 31. Dez. 2000 abges

1.2.2. i 	 Ait~~rsorgvng 

1.2.2.2 soziale Abgia~en und sorisUge AufWendungen 
 
Z~nsen und ähnliche Aufwendungen 
 
1eoenüber verbundenen Unternehmen 
 

Mage 5: Auf..wndsparameW:r 

!Po$ltlon 	 Kostenarten 

1. IAutwandsalelche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.a. dav:!n iffi~ge~Sßtzc,,hchc-en-,R~a~h-m_e_n_a_u_s-geu-,,b~te--=s-et~n-e~bs-_u_n~d~P~e-rs-o-n-a~lra~t-st~,~tig~k~e.tt 
1.1.b. davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

sstätten für Kinder der Im NelZbefeich be;;;;m;;g;;~ 

g von Verlusterieroie 
no durch Betreiber detrent:rater E1teuquni;isarilat:1en 

UtA 
Auf\Nendun9E1n ror Diftere:nz~Ei!anzkre1se bzw. Autwendungen für den AUsglek:h von 
Abweichungen bei Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 
1'\.IJW1::lttt,N1J t:lll IUI Utl.:: lltl 1..l::':l"'ll.nl ~> 

Aufwernfung;;m an vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2. 1.a. davon Aul'wendun cn für Netzreservekapazität -.,-..c----------1 
1.1.2.1.b. davon Aufwendungen .gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pam:.-<ikimJ) 
1.1.2.i' .c 1 davon Autwendungen für unt-Orspannungsseitige Messu 
1.1.2.2. IAufwendul'H'Jen für BUndstrom 

1. 1.2.3. IAufwendunoen für überlassene Netzinfrastruktur 
1.1.2.4. !Aufwendungen für sin911lär genutzte Betriebsmittel 
1,1 2.5. Aufwendun en für durch Dritte .erbrachcte~Bcetr=~cbscfüc.hcru~ng~--------
1.1.2.6. Aufwendungen für <:lufc'hDrru·e efb'ri:hte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun(len 
1.1.2, 7. Sonst· 
1.2. IPersonatkosten 
1.2.1. llöhneuridGehlilller 
~~~·!.a. ut-q~~!m gesetzlichen Rähffie·n-;;tUSgeübte Betdebs- und Persooalralstätigkeit 

anerkannte Kosten fUr 
die Be-stlmmung der 
Aufwands~rameter 

[EUR] 

davon dauertiaft nicht 
A1.1fwandsparameter Ai.l:fwandsparameterbeelnffussbare Kosten 

Mdnb gem~ß§14Ab•.1 Nr.1 gemäß§ 14 Abs. 1 Nr, 3 gemäß§ 11 Abs. 2 -Nr. u. 2 ARegV 1.V.m. Abs. 2 ARegV ARegV 

1.2.1.b. 	 , d<ivM füt Be!Vfsausbildung und VVel!erb>ldung im Untemehmen 
[ davon für Betriebskim:lertayesstätten mr Kinder der <m Netzbereich beschäfligten t.2.1.c 
; ßetnebs.an9<!h0fi1;len 
 

Lohnzusatzleistungen,

Sind 

un9 uru1 fül' UfrlerSiützun 
n zu Versorgungsleistungen,

chlossen worden Sind 

f • ·"·" !gegenüber Un~~~ehmen, mit Oenen ein SeteiliQunQsvcrhältnis besteht 
 
9~genüber Kreditinstituten 
 
Sonstiqes 
 

(EUR] [EUR] 
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Anlage 5; Aufwandsparameter 

anerkannte Kosten für 
eile Bestimmung derPosition Kostenarten 
Aufwandsparameter 

[EUR] 

1.4. Sonstiae Steuern 
1.5. Sonstlge betriebliche Aufwendungen 
1.5.1. Konzessionsabgaben 
1.5.2. Mieten, sonsti_ge Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 
1.5.3. Versicherungen 
1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 
1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 
1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 
1.5.9. 

1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 

Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Ab:;qireibungen auf ForderunQen 
Zahlungen an städte oder Gemeinden nach Maßgabe vo_n § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätfgkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 
Abschreibungen 
Absehreibunqen Immaterielles Anlagevermögen 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solehen Rechten und Werten 
Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. IAbschreibun_gen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermöoens 
3. 1 Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. 1 Kalk. Gewerbesteuer 
La. 1 Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmlndernden Erlöse 
5. 1 Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
5.1. 1 Bestandsveränderungen 
5.2. !Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. 1sonstige betrlebliche Erträge 
5.3.1. 1 Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
5.3.2. 1 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.3.3. 1 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. !Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. lanciere sonstige betriebliehe Erträge 
5.4. 1Erträ_Q_l!'_~~~_!3_eteil!g_ungen 
5.4.a. 1 davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. !Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

5.5.a 1 davon aus verbundenen Unternehmen 

davon dauerhaft nicht 
Aufwandsparameter Aufwandsparamete-rbeeinflussbare Kosten 

KAdnb gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 1 gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 gemäß§ 11 Abs, 2-Nr. u. 2 ARegV i.V.m. Abs, 2 ARegVARegV 
'EUR [EUR] [EUR] 
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Anlage 5: AufNandsparameter 

davon dauerhaft nicht anerkannte Kosten für Aufwandsparameter Aufwandsparameterbeeinflussbare Kosten 
die BesUmmung der KAdnb gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemäB § 14 Abs. 1 Nr. Position Kostenarten 3gemlß § 11 Abs. 2
Aufwandsparameter - Nr. u. 2 ARegV i.V.m. Abs. 2 ARegVARegV 

[EUR] [EUR] [EUR]:UR' 
5.6. Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträae 
5.6.1. Erträge aus Finanzanla_g_en 

5.6.1.a. davon Erträae aus veizinslichen Finanzanlagen 
5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 

5.6.2. Erträae aus Forderunaen und sonstiaen Vermöaensaeaenständen 

5.6.2.1. Erträge aus. Forderungen_ au~ Liefe_i:ii.ri_g!fl.u.ri.cl Leistungen 
5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poolln 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein 
5.6.2.3. 

Beteiligungsvemättnis besteht 

5.6.2.4. Erträae aus sonstiaen Vermögensgegenständen 

5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

5.6.5. andere sonstiae Zinsen und ähnliche Erträge 

5.7. Umsatzerlöse fnlcht aus Netzenmelten 
5.7.1. emobene Konzessionsabgaben 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

5.7.2.a. davon aus WMergabe des aufgenommenen EEG·Slroms 

5.7.3. Erlöse aus KVllK·G 
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 K'M<-G 

5.7.3.b. davon aus Ausaleichszahlungen von ÜNB (§_ 9 Abs. 1 KVl/K·G 
5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

.:."" ' Erlöse aus !i 19 Abs. 3 StromNEV 

Zusätzliche Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV 

anuitätlsche Kosten 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln 

Investitionsmaßnahme 

'~\ · IAufwandsparameter 
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Anlagengruppe 

Kabel 22.0kV 
Kabel '10kV 

n.!.~! Hoohspannungsübartragung 
StatiomemrichW an und Hilfsanl ii'li<kisiv& Trafo und Schalter 

Schutz~, M~ und Uternparmungsschutzeirnichiungen, Fems!euer-, Fommek.le-, 
FetOIYH:'~SS· Und Au!ornadkanlagan oowle RundStOO&!'Ut\gSäAlagen i!.i!ftschließlid'l 

Kopolung&·, T~o· ~~~..~"!1c•c'"'="=""""""--------------­
Sonst. $'$ 

StafiO»tlf'I mit -elektrischen Ei~!!!?!'!.c"'o®=''"~--------­
38-:'.l I 220/1 i0t30.i1 O kV-Statloncn 

Ortsne1zstationen 

Stalion 
Au erneine Slalk>nselnr:chtwn 

1Software 
Fahaev e 

' 

Ab5chreibungadauer 
Untergmu:e 
StromNEV 

{Jahre] 

Annuit!ttsehe Kosten 
{EUR] 
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Anlage 5: Vergleichbarkettsrechnung 

Berechnung der zusätzlichen Zinsen 

Position 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

1_ Immaterielle Vermögensgegenstär!de des Anlagevermögens 

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4_ GrundstUcke zu AK/HK 

5. Sonstiges 

3.2. Ka.lkulatortsche Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4. Grundstücke zu AKJHK 

5. Sonstiges 

4. Biianzwerte der Finanzanlagen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvennögens 

Summe 

zusätzliche Zinsen 

Herleitung des Zinssatzes ftlr die annuitlltischen Kosten (§14 Abs. 2 ARegV) 

Bezeichnung 

Nettozins der letzten Periode für Neuanlagen abzgl. der Zehnjahresdurchschnitlsinffation 

Fremdkapitalzins der letzten Periode abzgl. der Zehnjahresdurchschnittsinf\alion 

Sonstige Zinsen 

Gewichteter Zinssatz 

SlaOO: 07.09 2015 Seile 2 von 2 
 



Anlage 7 Vergle1ci1sparame!er 

Vergleichsparameter 

!;tromkreislllnge 

Bezeichnung 

Kabel 
Freileitungen 

Bezeichnung 
Leitun smasten {Anzahl 
davon Fremdnutzungsanteil[%) 
Dachständer [Anzahl] 

Bezeichnung 

Betnebene Netz" oder Umspannebene 
Betriebsmittel in Umspannebene ohne Trafo 
Bele enheit der Netz- oder Umspannebene 

Allgemeine Angaben 

Unterjllhriger 
Netzübergang 

Kabel 

Nutzung eines 
geografischen 
Informations-

Bezeichnung 

Betreiber 

davon mit Leitungen nachge!agerter Netze 
F re\leitungen 
davon mit Leitungen nachgelagerter Netze 

Nattebe:ne 

MS 
NS 

Bezeichnung 

Summe 
davon prozentualer Anteil der Zählpunkte 
mit Leerstand 
vom Netzbetreiber betriebenen 
vom Netzbetreiber ab elesen 
von Dritten betriebenen 
von Dntten abgelesen 
außerhalb des Versorgungsgebietes 
- vom Netzbetreiber betrieben 

außerhalb des Versorgungsgebietes 
- vom Netzbetreiber abgelesen 

Beieichnung 

Ums annstationen 
davon Fremdnutzun santeil 
Schaltstationen 
davon Fremdnutzun santeil 

Betreiber 
Messung 

Zählpunkte 
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Vergleichsparametet 

Tranaformatorsn 

Seteiclmung 

davon Fremd~utzun{illa;iteil 

Anschh.1sgpunkte 

Bezeichnung 

Anschlussp1,mkte an lett\verbraucher 
Anschluupunkte von nachgefagerten fremden 
Netz... bl:W UmSl.)annebenen 
An&cii1usspunkte von nachgeiagerten !ligernm Netz· 
bzW. Um11panrebemm 
Anachh.;wpuni<-ta von ~irdef' i'llet2.- bzw. 
umsoannel'ffiner. auf gk)i:::'Hlr t,e!z· bzw_ 
Um;.pannet:ene 

Bez«idmung 

davon Salarorer 'e 
davon Wndener ie 
da'.itln o~r.e FCro!fl'Ln nar.;1 E:::G 
Kv..K-Anl ··a·r;·:·;.;ÖrlWrung KVo'KG 
KVilR-An!a en • o. Förderung KWK 

J von sonstigen §.i:?:~u m !i<llnla en 

3\JS gIBid>fff E:tiene 
am; dezentr~··r:;z-~-USJl'>95arlagen 
- Forden.mg MC'l !22G 
au11 i::ezentfalen El'ZßUg:Jriil&anlag;m 
-ohne Fö«!er.1119 n;,ld; El;.G 

,;rus K\'\IJ<>Ant~~.: i:OO:IerU;-;:;acr KW'KG 
:tws K'M\-oAnla;,'IMI - oone FOn:!arung radl KWKG 
, aus sonsf Etw ng 

JahrM111rbeft Einspeisungen 



Anlage A1 

Strom - Regulierungskonto 2009 

- Übersicht über alle Teilnetze 

Netzbittre1bctr 

Aktenalch&n der BNetzA: 

Betneb8num~· 

N.ach § 4 ARegV zulluige 
El'IOse CS.. Jahl'ft 2009 

Gesamte Differenz 
(unverzlMtl Cl&9 Jahl'ft 2009 

Anteil der Dlrfvrenz an der 
Erl6sobergrani.e In 'l4 

Anpngung der Netzentgelte gem. 
t 5 Abi. 3 ARegV rum 01.012011 

FOr das Jahr 2009 aruvw.ndender 
 
Zinsutz gernl&i 5 Abit. 2 ARegV 
 

Anpauu119 dtr zu verp«>beoden Er169e 
des Jatn. 2011 fllr alle NetD 

GeurntwJdo 
RegullerunCJSkonto 
n.ach VewMung for 

ane Netze 

2009 

Neez· 
numm.r 

N•ch § 4 ARegV dH 
Jahres 2009 

zulasslge Erl61e 

VorJahrnuk:lo 
(Jahretanfangs­

b&sund) 

Ge.amtNldo 
Regullerungskonto 

vor V~1nsung 
(Jahl'Mendbfftand) 

Anzu-oen<Mt 
Zlnsutz 
gemll 

I 5 A~. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
J1hretlanfangs-und 
Jahr„tndbHUlnd 

Vemnsungdu 
Saldos 

Gff1mtaaldo 
Regu!Jerongskonto 

nach Verz.lnsung 
je Nett 
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A.nlilGC N1. 

Strom - Requtierungskonto 

-1. Regulierungsperiode 

l'ltm& du SttcmM1t.rblltrefl)e!'$ 

Rer;ht!lform 

Betriebsnummer 

Neunummer 

Beschreibung
1 ------------'-------•-ecntagrundtaye I lnha~- u---- ] 2009 -] 

1' fa 
l:rlösotiergrsnze (EOOJ gemäß§ 4 ARegV § 5 Abs 1 Seil 1 ARogV 

11b
1 

1 1a - lb Differenz aus ia :Jl'ld 1b-­

2: 1 2a 
F.rfoo:lcrliche lnanspruc!'lnatime vorgalegertet Ne!Zebßf'!etl 9err1äß § 1i Aba. 2 Sa1Z 1 Ne 4 ARegV §5Ab3. '1 $atz2ARegV 

2b 

2a - 20 D1!!erenz aus 2a und 2b 

„3 
Verrniedene Netzentsieltelm Sinne von §10 StromNEV, § 35Abs. 2 des EEG ~ind § 4 Abs. 3 des KW'K-G § 5 Abs. 1 Si:!IZ 2 ARegV 

3b 

3a - 3b Dlffcron:r aus :Ja lll'!d 3b 

---r~~ten-~~-~eruns Nle$1i1.mg, Mmre11enDetneb u= §5AbS.1 Säl.l3ARegV
JnkL Maßnahmen gern.§ 21b l;inv.(i 

-- - - -------------------------------~------------~----

,nact1 § 4 ARegV zul:fasige ErJbse 
---------------- - -----
' e!7le!bare Er!Ose 

in EOG enthaltene Ansätzi::i 

tatsächlich entstandene Köllton 

in EOG enthaltene Ansätze 
----- -------

1Sakro aus Eitwll!.llfteranz~m 

Votjah«tssakio (JahreaaITT'angsbestandt 

Gesamtsaldo R;agullerun§Plkantc vor Verzirn;.ung <Jahres&ndbestaruJ) 

---------~------
Anzuwendender ZinHal.z gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Miltfllwart fll\JS Jahre$anfanys. und Jahresendbestand 

Ver:linswig des S11klos 

Ge-samblatdo Regulieruogskonlo nach Verzinsung 

Etlösobergronze it11lCfl § 4 ARßgV zulässige Eriöse) 
 

Gesamte Jatires;::liffentm: {unvcnlm.t) 
 

Antell def Dffft'l'f!!1% an der featge~egte Eriösobtrgnmu in % 
 

StamJ: 07.09 .?015 S-e1lt 111on 1 



Anlage A3 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz~ zu angesetztenNetzbetreibers 
aaentur Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

erzielbare Ertöse 
 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß l~atsächtich entstandene Kosten 
 
2 1

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
 

IVermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
 tatsächlich entstandene Kosten 
3 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 
 

Kostenveränderung Messung f Messtellenbetrieb 
 bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 1 Kostenveränderunginkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 
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AnlageA1 

Strom - Regulierungskonto 2010 

- Übersicht über alle Teilnetze • 

Akaflzejchen der BHetz:A. 

Betrletlsnummer. 

An assun der Netzent eile 

Ntch § 4 ARegV zulllaslge 
Ert~e des J.hl'H 2010 

Gesamte Odfef91\l' 
(unvel'ZJn1t) dn Jthres 2010 

Ani.11 der Dlffennu an der 
Er1öaobef'91'9Ne In '4 

Gesamtuldo 
Anpu1ung der Netreritgelte gem Regultervng1konto 
i 5 Abt 3 ARegV z11m 01.01.lOU nach Vemnsung fl.lr 

alle Netze 

2010 

Anpeaung O.r :ru ve7pr0b9nden Ert6M 
dH "-",.. 2012 fur 1ne NtWi 

Naeh § 4 ARegV 
Netz· zulanlge Er!Ose des 

numm.r Jahntl 20f0 

Vorj1hl'H N ldO 
(J1hresanf1ng1. 

beetlnd) 

Ges1mtHldo Anzuw8(1def\der 
Regullerungellonto 

ZlnMltz iiemi&
YOI Venlneuno t SAbe. 2 Alt911V(J1hresendbeat.nd) 

MlttelW.n1u1 
.Jah,....nf1ng1- und Verzinsung dK 

JatvesefKlbestand Saldoa 

Geumtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Vtl'Zll\$ung 

je Netz 

--------------~-------------
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3 

4 

k1ia911A2 

Strom - Regulierungskonto 

-1. Regulierungsperiode 

Firma des stromnetrbftmi!Utt'S 

Reclrt&fnnn 

Betri2banummer 

Netznummer 

[ ____ Be&ehrnibung Rteritagrundlage liil\llllt 

----~--------~-----~----~ 

" nach§ 4 ARegV 1,JJ\assige Erlöse 
Frlbsobergrenze (EOG) gemäß§ 4 AReev § 5 Abs. 1 sat! 1 ARegV 

1b eweJDare ErlOSJ9 

1a -1b D:lferenz aus 1e ur:d 1b 

2 2a 

2b 
&furdefl,che lnanspn;cimat1me vorgel&g6!'1er Netzebenen gemäll § 11 Abs. 2 sat! 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 AR&gV 

~ich Sf'ststatldäf\9 Kost$l'l 

in EOG entha!:tmc Ansätze 

2a - 2b Diffsronz aus ?a w;d ?b 

,, tatsächlich entstandene Kosten 
!Va.rmiedene Netzentgelt2 im Sinne von §1('1 StromNEV, §35 Abs. 2 des EEG und§ 4Abs_ 3 des KIM<-0 § 5 Abs. 1 Satt: 2 ARegV 

3b in EOG enlha!tene Ansätze 

3a • 3b Dlffarenz aus 3e 111itl 3b 

Kostenveränderung Messung f Meuh\lLfmbetrietl bei effizienter L~ertinngtJl'!g§ 5 Abs.. 1 Satl 3 AFtegV
inkt Maßnahmen gern.§ Z1tl EriV\(; entstehsnde Kostenveränderung 

{$~-~-~us El~ldlm!nmzen 

1vor1&hrusal<10 (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaltio Regullorungskonto vor Verzjns1.mg (JatiresenrJbestand) 

Anzuwendender z1i,ssati gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 
_„" ' -­ ~~~ ----­ -

Mittelwert aus ,Jahrnsanfangs- und Jahre<>..endbestand 

Vorzinsung des -Saldos 

Gesamtsafdo-Regulicrtmgskontn nai;h Vcninsung 

ErUlsobergrenze (naeb § 4 ARegV 211Ji!t;SiQG EfH.t.ie) 

Gesamte Jahresdi~reiu iunw:rzlnst) 

Atlteil c:rer Dlfferenz an der fastgelegt*' Er10sobergrenze in % 

S\lmd· 0109.2015 Seil<t 1voo1 



AnlageA3 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs.1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 2010 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 
IErforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung/ Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Ertosobergrenze 2010 

Position 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss [Jahr 201 O] 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2007 

1 

b) Vergleich der Netzbetre1berangaben 

1Summe der Abweichungen aus a) und b) 

Stand: 07.09.2015 Seite 1 von 1 



Vergleich VPI und dauerhart nicht beeinflußbare Kosten 

vom Slalisl~ch•n Bundesemt veroNentlichter 
Vr1bial/C:tl6fprelsgesarnbndex des vo~etzten KalellderJahres 2008 
vor dem Ja~r. für das die Er!Osobergrenze gilt(§ 8 ARegV 

011uerhaft nicht beeinflussbare Kosten haCh § 11 Abs. 2 ARcgV 

2-1 

2-2 

2-3 

2-. 

,_ 5 

2-6 

2 - 6a 

2 - 8 

2-. 

2- 10 

Gesetzliche Abnahme- und Vergotungspniehlen 

Konzessionsabgoben 

Belrlebssteuorn 

P1anwert: 
Erford&rliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Planw•rt: 
 
NachrüS1ung von Wechse-lrichtern nacll § 10 Abs 1 
 

KapOlk.osten aus genehmrgten lnvestiUonsbudgets nach 
 
23ARe-gV 
 

AuM$ung des Abzugsbetrags nacfl § 23 Abs. 23 AR.egV 

Mehfko:.ten für die Err;chtung, den Betrieb und die 
Anderun9 von Erdkabsln 

Betriebliche und ta"fvertragliche Vereinbarungen 2u 
Lohnzusatz- und V1rs01'gungsla~slungen (Abschluss vor 
31 12 2006 

Betriebs- und PersonalrM.starigll.•tt 

Berufsausblldung und Welterblldu"Q Mn Unternehmen und 
2 - ,, von Betrieb$ki:ridertagesst!tten rat Kinder dor im 

Netzberalcli he chJft t•n 8•t11ebsan ehO( en 

2- 12 pauscha lierter lnV&$lltionszuschlag nitCh § 25 AAegV 

Auflösung von BKZ / Netzanschlusskostenbeit1agen bl 2.13 
Verbindung m:t der StromNEV 

2-14 Ausgleichsmacharusmus nach§ 2 Abs . .tl EnL.AG 

dom ftnenzfeHen Ausgleich naeh § 17d Abs11tz 4 des 
2-15 Ener91ewirtsct)aftsgesetzes - Umsetzung des CffShC>fe· 

Netz ntwicklun s lans 
Kompenutionszahli.mgen im Rahmen des 

SalZ 2 Nr 1 Aus9le1chsmeci'lan1smu1 nach At11kel 3 der Ver0<dnung 
EG Nr. 122812003 

Satz 2 N,, l 	 Erlöse aus dem Engpus!.managemenl nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 

Kosten für die SosChafflJng der Energie zur Erbringung vo 
Satt 2 Nr. 3 AusgleicMlefst1Jng1tn, einschlleßltc:h der Kosten fllr die 

la tseit' Seschaffun 
Koslen oder ErlOse aus Maßnahmen einet Botreibers von 

Satz 2 SttomversOJgungsnetl:en, die. ell'ler wifk:samen 
Son'SUge Verfa.hrensfe ullerun ur.terlie an 

Oitferenz zwischen genehmigten Ver1ustencrgickQt.ten 1.1n
Satz4 den ansatzl~higen Kosten 

Summe 

Sland 07092015 	 St~CI 1 ~Cln 1 
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AnlageA3b 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Ne12.b9trelber 
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Anlage Al 

Strom - Regulierungskonto 2011 
- Übersicht Ober alle Teilnetze • 

Aktenztlellen dtr BNetzA. 

Bettlt banumrn91': 

Nach § 4 ARegV zullulge 
ErtOse <lH J t llntl 2011 

Gewmt. Dllf~ 
(unvemnst) des Jahres 2011 

Am.II dtr Differenz an dK 
El1ösobergrenn In % 

Anpu sung der Netz.entgeb gem 
§ 5 Abt. 3 A RegV zum 01 01.2013 1 
Für das J tht 20'1 anzuwendender 
 
Zlnasttz gemll § 5 Ai. 2 AR-oV 
 

Anpaut1ng o.r n1 Ytf'P'Obenden EttoH 
dH Jahru 2013 fur a11e Netn L 

Geumtuldo 
F!eguheNngakonto 
nach V«Zinsung fUr 

alle Netze 

2011 

Nach § 4 ARegV 
Netz­ zullsslge EtföH dea 

numm„ 
Jahres 2011 

Vorfahreu1ldo 
(JahrtHnfangs. 

bestartd) 

GM1mtstldo 
Regullerungskonto 

11or VHZJnaung 
(Jahrettndbestand) 

~ndend..-

ZlnaNtl: gemll 
t 5 Alla 2 AR9gV 

Mltttlwert ain 
Jahresanfang• · und 
Jahreatndbnl.lnd 

Varztnsung dff 
SalOol 

GHamtaaldo 
Regul~ltonto 

nach Ven1n• ung 
Je Metz 

Stand: 07.09.201 5 Seile 1 von 1 
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3 

5 

4 

AllfageA2 

strom -Regu!terungskonto 

~ 1. Regulierungsperiode 

Fifn'la d4fJ Stromnetzti.tre.lbttr11 

~t:htstcrm 

Bll!triebsnummer 

Net.i:tlt.HTimtlt 

1' nach!) 4ARttg\/z.viiHipe EIW$e 
~renze {EOO) gemßß § 4AReqV § 5 Abs. 1 Satz i AReg\/ 

1b eo:!elb&m Eridse 

~a - 1b Offfenmz aus ia und ib 

,, tet!iäti'll:ch entstandene Kosten 
Erf0!'0011ictm ltl9rtSfH\lci11'lal'lrM wirr;!llag&IW!r Nlmebenen gemäß§ 1i Abs. 2 Sat.11 Nf. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b ln EOO enlhallffne An~t;re 

~ 2 

~+--~---------------------·-
2a • 2b OlffelYolm: aus ia und 2b 

tat.sachlich .an\$tändf!nf> Koiti;n" Vemüedene Netzentgelte im Sinne von §1B StroniNE'.'. § 35 Abs. 2 des EEG ul'ld § 4 Abs. 3 des K'-M<·G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
3b In COG +:mthalleoe Ansät.<:e 

3a - 3b Differel'lt eus :la wnd 3b 

Ko!.<lt1rrvt1flir1~ruog Mu$SunQ t Mess!ullenbetncb b&i effizl11m!W" Leistungserbringung
§ 5Abs 1Satz3 A~egV

inkL Maßnahme!' aem. § 21b Enw:J er'!isleM!lde Ko&tanver.lndaru.ng 

Saldo Regutioo.ingskorl!O 
Sonstiges Ni&derrheirWml~!Gi' Netz GmbH, 

Alltrmzieid'len VS4~.?'Qf21 

Vorjahres.St!ildo (Jahttnanf~bestan6) 

Gesamts.ak:lo Regulisru~ vor Ven.insung (Jahresendbestand} 

At'ZUWMdendef ZlflSS<l!z """1'!311 $ 5 AOS 2' ARogV 

Mittelwert l1\.1$ JahroHnfangs. und Jahresen®estal'ld 

Ver.i:il'ISUl'IO <I&& Saldo& 

Gcsamtsafdo Regull&roo!JSkonte nach VenlrtSung----------------­

Er1ösotiergrenz.e (nach § 4 AR•gV i:ulä•sfge Er1ö$e) 

Ge~amte Jat::s.~i~"-~~~~~nv..c'_"'c"c'c'cl-------------~ 
Anten der OllTerenz an d•r festg8legte Ertösobergmru:a in % 

-·- ------------~~~~~~-· 

Stanl: 07.0fLZCIS< $(!1l:e1Wt11 



AnlageA3 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1 
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

5 1Sonstiges 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Saldo Regulierungskonto Niederrheinwerke Netz GmbH. Aktenzeichen 

a) Differenzen bei der Erm1ttiung der nach§ 4 ARegV zulässigen Et1ose gemäß Anpassung der Ertosobergrenze 2011 

Position 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Sonstiges ohne Mehrerlösabschöpfung 

Annuiät zur Mehrerlösabschöpfung 

1 
1 
1 

Angesetzte Werte 
BNettA ,j Abweichung 1 

1 

bj Vergle1Ch der N'etzbetre1berangaben 

1s umme der Abweichungenausa)u ncib) 
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AntageAJ.J 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinßußbare Kosten 

vom Statistischen Bunden rn1 vtröffenUJChter 
Ve1braucherpiesgesamtindex des VOOetrten Klienderjatues 2:009 
VOf dem Jahr, für das dl t Erio-sobergrenze gitt (§ 8 AAegV 

-
Dauerh:;11ft n icht btclnflussba'e Kosten nach§ 11 Abs. 2 ARegV 

2-1 

2-2 

2- 3 

2 - 5 

2-6 

2-6a 

2-7 

2 -8 

2-. 

2- 10 

2- 11 

2. 12 

2- 14 

2- 15 

Gesetzliche Abnahme-- Ufld Vergötun9spfl1chlen 

Konzesi10nsabgiM>en 

Betr 1ebssteuern 

Planwert: 
 
Erforderliche tnan1pruchnahrne V01gelagerter Netz1benen 
 

Planwert: 
N1u::hrUsrung von Weenulricl'lterrt nach§ 10 AbS 1 

b 

Kaprlalk.osten au-s gonehmtgt&n lnvestrtiortsbudge ts nach 
23 ARegV 

Aun6sun51 dos Abzugsbetrags naeti § 23 Abs 2a ARegV 

Mehrkosten fUt die Emchlung, den Betrieb und die 
Anderung von Etdka~ln 

AuRösung von BKZ I Netz.anschlusskostenbertragen in 
Ve1bindung mit der StromNEV 

Aus ; leichsme-chanismus noch§ 2 Abs. 4 EnLAG 

dem fln11n.zietten Ausgleich nach § Hd Absatz 4 des 
EnergJewirtschaftsgesetzits- Um&etzung de. Of11hore· 
Nettentw1cklut1 s tans 
Kompensationszah'1.lngen tm Rehmen des 

Satz 2 Nr 1 Ausg101chsmechant!i:mus nach Artikel 3 der Verordnung 
EG Nr. 1226/2003 

Kosten t\lr die Beschaffung der Energie zur Erboogung vo 
Sa\z 2 Nr. 3 Ausgletchsle1stungen, einschMeßlich der Ko5!en f\lr die 

fastsdl e 8&$chartun 
Kos.ten oder Erl05e aua Mld~oahmen eines BetritlbtfS von 

Sau 2 Stromversorgungsnetzen, die einer wirksamen 
Sonstige Verfahrensrc ull1;1r1.m unterliit en 

01trerenz Z\YISChen g•nehmigten Verk"tenergiekosten un 
Satz. 4 

den anutzfähigen Kosten 

Summe 

S1.a1Jd 0 7,C!J 201 5 Seo l vcn 1 



AnlageA3b 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 J VPlo - PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

POS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 
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Anlage A1 

Strom - Regulierungskonto 2012 
- Übersicht über alle Teilnetze -

Nadl § " ARegV zuU&aige 
Er!Ole des Jahres 2012 

Gesamte DlffeffilZ 

(unvemn&l) des J.mt 2012 

Anteil der Differenz an dn 
Erl6sobffgrenze In % 

Atrtanalchen der BNetzA. 

Betn~llummtir: 

Differenzen des Jahres 2012 

Allpauung dtt Netzentg.cte gern. 
t 5 Abc 3 ARegV ium 01.01 201„ 

FllrdMhnr20t21~ 
ZJnu.cz geml& t 5 Aba. 2 AftegV 

Anpasaung der zu vMpr~ Erl06e 
des JahrM 201„ fOr alle Netn 

An assun der Netzent elte 

G8Qrntuklo 
RegulienmgakOfllo 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2012 

Nach § „ARegV 
Netz­ zull„lge Erlose d„ 

nummer Jahres 2012 

llor)ahrHu.ldo 
(Jahraunfanga. 

bHUnd) 

G...mtsaldo 
R.gullerunpkonto 

YOI" V.nlnaung 
(Jah,..endbeoelAl!dl 

Mltr.iw.rt aua 
Jllh,...1nf1nga- und 
Jahrewndbect.nd 

Ven•naung dn 
S&ldol 

Gnamtuldo 
Regul~ngakonl 
nach Va r.i:IMung 

J• Netz 

o 
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strom - Reguli@rungskqnto 

-1. Regulierungsperlode 

FlrmadesStramnea:'':tm1:::.bo:::ra:_____________________ 

RcchtSfonn 

~~~~~~-m_m_'-'--------------------------l 
INWl'lummer 

----------·-------------.------------r----------,--­ ----.-----~------.-------, 
Besctn'eiburQ 

,, 
Erlösottergreru:e (EOO} g<1m<iß § 4 ARegV 

1b 
~+--~------------------------·-------

2 

3 

1a tb Dlfferil'1l.r aus 1<t tjnd ifli 

2• 
E.rfurderfü::tte lnanspn.ictmahmc ~lagert1'!'r Netzebenerl gwnJ;i!l § i1 Abs. 2 Satz 1 N(. 4 ARegV 

" 
2a • 2b Oi~rrz aus 2a und 2b 

,. 
31> 

Vermiedemt Nut.v:!ntsMe im Sinne von §16 stmmNE:.V. § 3SAbs. 2 des E'l"ßund §4Abs. 3des K' 
G 

3a • 3b Ollferurn:: aus 31!1 ur..d 3b 

4 l;~ten·i'!lnmden.ing Messtll'lg f M~nbiitrieb 
rnk!. Maßnahmen gern.§ 21P EnWG 

l nach§ 4 ARegV aild&sige Erlöse 
§ S Abs. 1 Satz 1 ARegV 

erzielbare Erlöse 

§SAbs.1Satt2ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ S Abs. 1 Satz 3 Af<eef/ 

t&t~hlir.Jt entatandene KM!cn 

In EOG en!ha1ene Ansätze 

tatsiiohfü:l'l oowarn:iena Kost<tn 

,in EOG eolhalttme: Ansatze 

bei effizienter Le;stungserbringung 
al'tstehsncte Kosta'Werbnderung 

. . L 

1s 1 : ls,„i;,,, SalOO Regulrtrungsl(ooto 
Niedentl~ Natz GmOH, 
Aktl!nielchao V64-38-20<'2.1 

Efm:eldifferanmn 

Vorjahressaldo (Jahrnsanfan95besta_MJ_c________ 

Ges11mtsa1a<> ~fltlru119skonto vo~ lr'&ulrtsung tJaflresendbesta.!lCJ) 

Anzuwendern:!et Zinssatz gemäß§ 5 Ab$. 2 ARegV 
·--'----

Mittelwert aus Jah~sanf.mgs- und jahr&sendbestarnl 

Vton:inauog aes Saldos 

Geumtsaldo Regulierungskonto nach Ven.insung------

Er1ösobergfVIU'.(t inach § 4A~glr' iull!.sslgo Erli')$e} 

Ge!iamte Jahr-Osditfernm {unverzinst)
--'---­

Antttff der Differenz an derffftgefegto Er1ösobe~nre In% 

Sl~no: t1f .00.2o;i; SllAe 1 vruli 

­

­



AnlageA3 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Abw111chungen 
Kalkulationsperiode 2012 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1 
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Errnttttung der nach § 4 ARegV zu~ssigen Erlose gemaß Anpassung der ErlOsobergrenze 2012 

PosrtJon 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Sonstiges ohne Mehrerlösabschöpfung 

Annuiät zur Mehrerlösabschöpfung 

bi Vergleich der Netz.betre1berangaben 

!summe derAbweichungen aus afund b) 1 
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---
Vergleict> VPI und dauert>afl nk:nt betlnnu6bare Kosten 

vom statrshchen 9un6estmt verotronlkh1•r 
VertxaUCOetp1__dOs_-....„ 2010 2010
"'°' dem Jahr, ror das de ErkSsobefgranze g« (li 8 MegV 

Dauerhaft nicht beein0U9sbat• Koste-n nach§ 11 Abt. Z ARc;V 

2 - 1 Gesetzliche Abnahme· und VtrgC1tungspmchten 

2 - 2 t<onznsionubgaben 

2 . 3 Bcl11ebssteuern 

Planwert:2-. 
Erfo<derllehe lnanspructinahmt vorgelagentH Netzebenen 

Planwert: 
 
2-5 
 Nachrüstung wn Wech$tl'1cf\tt:rn 11t1ch § 10 Abi 1 

Kaprta!koslen aus genehmigten lnvtstll.lonsbu<Sgtts nach2- 6 
23 ARegV 

2-6a 

MehrkMten fiif die Emchtunv. den S.toeb und dft 
A,ndt:rung von Erdttabeln

2- 7 

Planwert: 
2- 8 Vermtederte Neb:entgeke im Sinne '9'0fl §18 61tomNEV. § 

~. und tarJvertragk:he Vtreinbatungtn zu 
2-9 l.Dhnzosatz. und Ven.orgung11ei1tut\gen (Abschluu vor 

3112 

2-10 Bettieb$- vnd PeraonaKatstatigQlt 

Berufsausbildung und WeterMdur.g im Unternehmen und 
2 - 11 von Betnebskil'ldMtag•.st6tton fQf K!rldtf der 1m 

Netzbereich besc fti n • ' 

2- 12 paU$cf'laherter 1nvestruonszuschtag nleh § 25 ARtgV 

Auß6'sung von BKZ I Netzansclilusskottenbei'lragtn 1n2- 13 
Verbindung m:t der StromNEV 

Ausgleich$mtchan1smus nach§ 2 Abs 4 E"1.AG 

dem finanziellen Ausgleich nach§ 17d Absatz~ des 
2 - 15 En-0rg1ewirtscf't8rtsguetzes - Umsetzung dts Ol'tshore· 

Netz entwick s ns 
Kompcnsationsuhlungen Im Rahmtn dH 

Satz 2 Nr 1 Ausgleidmnechani1mu1 nach Artikel 3 dtr Verordnung 
Nr 1 8 

Sitlz 2 
Son..... 

Summe 
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AnlageA3b 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPlt I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 
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Anlage A5 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31. 12.2013: 

Anfangsbestand Auflosungsbetrag Endbestand ZinssatzEOG 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

Zu- oder Abscht•ge auf 
die Erl~sobergrenze 

Stand: 07.09.2015 Seile 1von 1 
 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

im Regelverfahren 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorbemerkungen „ „ ........ ......... ... „ ..... „ ... „ .. .. „ .. .„. „ ............. „ .. .„. „. „ ... ....... . 2 
 

2. Positionen im Regulierungskonto. „„„.„„.. „„„„„„„„.„„.„„„„„„„„.„„.„.„„ 2 
 

2 .1. 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen„. „ „ „ „ „ „. „ 3 
 

2.1.1. Zulässige Erlöse .. „ .. „.„ ... „ .. „ .. „.„„.... „ ....... „ ... „.„„.„... „ .. „.„„„.„„„.... 3 
 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 .. .„„.„ „„. „„.„.„.„ „. „.„ .. „.„.„„„.„„.„.„„„„„„ 4 
 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 .„„.„„„„.„ ...„„ .. „.„.„„„.„„ .. „„„„„„„„„„„„„ 5 
 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 .„.„..„„ ... „ .... . „„.„ „.„ ... „ .. .. .„„ ......... „.„ .... ... „ 8 
 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 „.„„„.„ ...„„„..„„ .....„.„.„„„„„„.„„„..„„„„„ 12 
 

2.1.2. Erzielbare Erlöse„ ........ „ .. „ .... „ ... .............. .... „„ .................„„.„ ........ .. 16 
 

2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV . 17 
 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen „.„ „ „ ... .„„„„„ „ „„„„ .. „„„.„„„.„„„ 18 
 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 
 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 
 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen .......................................................... 18 
 

2.5. 	 Sonstiges ................. „. „ ... ...... .. „ .. .. „. „ .... .... .. ... .. „ . „ .. „ ....... . „. „. „. „ ............. 18 
 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 19 
 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2012„ ..„.„.„„„„.„ 19 
 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 
 

Abschläge „ .... „ .... ......... „„ .„.„„ ... .......... „.„„ .„..... ........ ... „„ „ ....... ..... „ ...... 20 
 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge. „„.„„.„„ .„ „„„ ..„„.„„„„„„„.„.„„.... „ 20 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver­

zinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierungskontosaldos erst am 01.01.2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

jährlichen Raten ab dem 01 .01 .2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. 

Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum 

entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten 

Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalen­

derjahre 2003 bis 2012 in Höhe von­

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus§ 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs . 2 

S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch An­

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Messung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs . 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An­

lage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielba­

ren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. 

Dies umfasst die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösober­

grenze in Folge von: 

• 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 1 ARegV), 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 

2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 

34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

sowie einer Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom

NEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen An­

trägen 
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• nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV er­

folgt entsprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselementes. 

Der Netzbetreiber hat am 21 .12.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Dadurch wurden die der jährlichen Entgeltbildung 

zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Eine Anpassung der Erlösobergrenze er­

folgte durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag nur für das Kalenderjahr 2012. Zur Be­

stimmung der zulässigen Erlöse ist somit für die Kalenderjahre 2009 bis 2011 gene­

rell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgeleg­

ten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen abzustellen. 

2.1.1 .1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG vom 09.02.2009 eine kalenderjährliche Erlösober­

grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösober­

grenze findet sich in Anlage A 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der 

Anlage A3 zu diesem Dokument wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 

2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine An­

passung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu­

lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma­

lig zum 01 .01 .2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 

und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewie­

senen festgelegten Erlösobergrenzen enthalten. 
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Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert: 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von u verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11Abs.2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka-

Seite 5 von 21 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen . 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01.2010 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Aufvvendungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des EEG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war zu korrigieren, da 

sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher Höhe 

gegenüber standen. Gemäß § 34 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, 

den nach § 16 EEG vergüteten Strom an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetrei­

ber weiterzugeben. Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß§ 35 Abs. 

1 EEG zur Vergütung der vom Anschlussnetzbetreiber nach § 16 EEG vergüteten 

Strommenge entsprechend den §§ 16 bis 33 EEG verpflichtet. Folglich handelt es 

sich bei den Aufwendungen nach dem EEG um einen durchlaufenden Posten. Den 

beantragten Kosten müssen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Aufwendun­

gen nach dem EEG waren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

Aufvvendungen nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war zu korrigieren , 

da sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher 

Höhe gegenüber standen. Gemäß § 4 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber ver­

pflichtet, den KWK-Strom abzunehmen; die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt 
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sich aus dem Preis für den KWK-Strom sowie dem KWK-Zuschlag zusammen. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass der KWK-Strom vom Anschlussnetzbetrei­

ber zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann, wie er dem Anlagenbetreiber 

abzüglich des KWK-Zuschlags vergütet wurde. Geringfügige Über- und Unterde­

ckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf aus. Den vom Anschlussnetzbetreiber zu 

leistenden KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ge­

mäß§ 9 Abs. 1 KWKG finanziell aus. Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen 

nach dem KWKG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müs­

sen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Aufwendungen nach dem KWKG wa­

ren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

2.1.1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Perioden übergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. Der Netzbetreiber hat sich mit Nachricht vom 27.07.2010 dafür entschieden, 

die Differenz zwischen der, in der Erlösobergrenze 2010 durch den Netzbetreiber 

angesetzten Annuität der POS 2008 und dem geprüften Wert der Bundesnetzagentur 

auf dem Regulierungskonto zu verbuchen. Daraus ergibt sich eine Differenz in Höhe 

von 

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund 	 von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 
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2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Nach Angaben des Netzbetreibers ist mit Wirkung zum 01.01.2011 

Bei der Anpassung 
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der Erlösobergrenze für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer für die übergegan­

genen Netzgebiete die Werte der Landesregulierungsbehörde des Landes Nord­

rhein-Westfalen, welche mit Schreiben vom 03.04.2014 

-festgelegt wurden, übernommen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert. 

2.1.1.3.1. Änderungen 	 des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von -zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11Abs.2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Seite 9 von 21 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2011 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Aufwendungen nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war zu korrigieren , 

da sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher 

Höhe gegenüber standen. Gemäß § 4 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber ver­

pflichtet, den KWK-Strom abzunehmen; die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt 

sich aus dem Preis für den KWK-Strom sowie dem KWK-Zuschlag zusammen. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass der KWK-Strom vom Anschlussnetzbetrei­

ber zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann, wie er dem Anlagenbetreiber 

abzüglich des KWK-Zuschlags vergütet wurde. Geringfügige Über- und Unterde­

ckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf aus. Den vom Anschlussnetzbetreiber zu 

leistenden KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ge­

mäß§ 9 Abs. 1 KWKG finanziell aus. Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen 

nach dem KWKG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müs­

sen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Aufwendungen nach dem KWKG wa­

ren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

Verlustenergie (FSV Verlustenergie) 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die Beschaffung von Verlus­

tenergie auf der Grundlage der freiwilligen Selbstverpflichtung Verlustenergie (FSV 

Verlustenergie) nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV erücksichtigt. 

Diese Regelung war erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die vorgenommene An­

passung ist nicht anerkennungsfähig, weil der Netzbetreiber Mengen berücksichtigt, 

welche in der Entgeltgenehmigung für 2008 in der Position „Aufwendungen an vorge­

lagerten Netzbetreiber" enthalten waren. Gemäß Beschluss zur Beschaffung von 

Verlustenergie vom 10.08.2010 sind jedoch nur solche Mengen anerkennungsfähig, 

welche in der Entgeltgenehmigung für 2008 in der Position „Aufwendungen für die 

Beschaffung von Verlustenergie" enthalten waren. Die Beschlusskammer hat die, der 

Position „Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie" zugrundeliegenden 

Mengen geprüft und bei Überschreitung des Zielkorridors gekürzt. Weitere Mengen 
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sind somit nicht anerkennungsfähig. Zu berücksichtigen in der Anpassung der Erlös­

obergrenze 2011 ist somit eine Menge von und eine Differenz zwi­

sehen genehmigten Verlustenergiekosten und den ansatzfähigen Kosten in Höhe 

von 

2.1 .1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund 	 von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 
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eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3.7. Anpassung 	 aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Nach Angaben des Netzbetreibers ist mit Wirkung zum 01.01.2011 die Niederrhein­

werke Netz GmbH vollständig auf die NEW Netz GmbH übergegangen. Vollständig 

integriert wurden somit die Netzgebiete Viersen und Tönisvorst. Bei der Anpassung 

der Erlösobergrenze für das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer für die übergegan­

genen Netzgebiete die Werte der Landesregulierungsbehörde des Landes Nord­

rhein-Westfalen, welche mit Schreiben vom 03.04.2014 

festgelegt wurden, übernommen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert: 
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2.1.1.4.1. Änderungen 	 des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von-zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01 .01. eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2012 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Aufwendungen nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war zu korrigieren, 

da sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher 

Höhe gegenüber standen. Gemäß § 4 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber ver 

pflichtet, den KWK-Strom abzunehmen; die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt 

sich aus dem Preis für den KWK-Strom sowie dem KWK-Zuschlag zusammen. Die 

­
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Beschlusskammer geht davon aus, dass der KWK-Strom vom Anschlussnetzbetrei­

ber zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann , wie er dem Anlagenbetreiber 

abzüglich des KWK-Zuschlags vergütet wurde. Geringfügige Über- und Unterde­

ckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf aus. Den vom Anschlussnetzbetreiber zu 

leistenden KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ge­

mäß§ 9 Abs. 1 KWKG finanziell aus. Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen 

nach dem KWKG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müs­

sen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Aufwendungen nach dem KWKG wa­

ren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

Verlustenergie (FSV Verlustenergie) 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die Beschaffung von Verlus­

tenergie auf der Grundlage der freiwilligen Selbstverpflichtung Verlustenergie (FSV 

Verlustenergie) nach§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV berücksichtigt. 

Diese Regelung war erstmalig zum 01 .01 .2011 anwendbar. Die vorgenommene An­

passung ist nicht anerkennungsfähig, weil der Netzbetreiber Mengen berücksichtigt, 

welche in der Entgeltgenehmigung für 2008 in der Position „Aufwendungen an vorge­

lagerten Netzbetreiber" enthalten waren. Gemäß Beschluss zur Beschaffung von 

Verlustenergie vom 10.08.2010 sind jedoch nur solche Mengen anerkennungsfähig, 

welche in der Entgeltgenehmigung für 2008 in der Position „Aufwendungen für die 

Beschaffung von Verlustenergie" enthalten waren. Die Beschlusskammer hat die, der 

Position „Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie" zugrundeliegenden 

Mengen geprüft und bei Überschreitung des Zielkorridors gekürzt Weitere Mengen 

sind somit nicht anerkennungsfähig . Zu berücksichtigen in der Anpassung der Erlös­

obergrenze 2012 ist somit eine Menge von und eine Differenz zwi­

sehen genehmigten Verlustenergiekosten und den ansatzfähigen Kosten in Höhe 

von 

2.1.1.4.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 
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des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.1.4.7. Anpassung 	 aufgrund eines pauschalierten 1 nvestitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß §§ 19 und 20 

ARegV 

Die mit Beschluss vom 23.01.2012 festgelegten Zu- oder Ab­

schläge wurden bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren 

Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der tatsächlich physikalisch durchgeleiteten 

Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber 

jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 15.11.2011 dem Netzbetreiber mitge­

teilt, dass seine Kürzung der erzielbaren Erlöse in Höhe von nicht 

anerkannt wird. Die vom Netzbetreiber vorgenommene Kürzung basiert auf seiner 

Schätzung der Erlöse für die rollierend abgerechneten Netzkunden. Hierbei handelt 
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es sich um periodenfremde Erlöse, welche folglich dem Grunde nach eindeutig der 

periodenübergreifenden Saldierung 2007 zuzuordnen sind. 

Analog zum Vorgehen für das Jahr 2009, setzt die Beschlusskammer die Schätzdif­

ferenz des Jahres 2008 in Höhe von nicht an. 

Der Netzbetreiber setzt sonstige entgangene Erlöse (z.B. aus Forderungsausfällen) 

in Höhe vo-bei den erzielbaren Erlösen an. Forderungsausfälle wer­

den von der Beschlusskammer in der Erlösobergrenze bereits berücksichtigt und 

sind im Regulierungskonto nicht nochmals anzusetzen. Die Beschlusskammer er­

kennt folglich den gesamten Betrag nicht an. 

2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 

und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten ge­

genüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 
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Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 15.11 .2011 eine Kürzung der vermie­

denen Netzentgelte in Höhe von ausführlich erläutert. Hierbei handelt es 

sich um eine Korrektur gemäß Nachricht vom Netzbetreiber vom 08.11 .2011 . 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 

ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich 

somit nicht vorliegen. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel­

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenübergestellt. 

2.5. 	 Sonstiges 

Nach Angaben des Netzbetreibers ist mit Wirkung zum 01.01 .2011 

integriert wurden somit em. Schreiben der 

Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.04.2014 ­
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besteht zum Jahresende 2010 für die übergegangenen 

Netzgebiete ein Regulierungskontosaldo in Höhe von bereits verzinst 

in 2010). Dieser Betrag wird von der Beschlusskammer in die Position „Sonstiges" 

übernommen. Da im Regulierungskonto der Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 

verzinst wird und der Betrag in diesem Ansatz nur dem Endbestand zugeführt wird, 

hat die Beschlusskammer den Mittelwert um die Hälfte des angesetzten Betrags 

erhöht, 	 um eine volle Jahresverzinsung darzustellen. 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperio­

de 

3.1 . 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender­

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent­

nehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz - für 

das Jahr 2010-, für das Jahr 2011 und für das Jahr 2012 
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Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Diffe­

renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu ver­

zinsen sind. Der Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung , die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anla­

ge A2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu~ und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. 

Anlage A2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von- ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung 

für das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jewei­

ligen durchschnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstan- was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten'' der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige 

Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während 

des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage AS 

aufgeführten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 
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2018. Zuschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negati­

ven Vorzeichen versehen. 
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